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(54) Bezeichnung: Solarmodulhaltevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer 
Solarmodulhaltevorrichtung zu einem Aufstellen von bifazia-
len Solarmodulen (12a; 12b; 12c), mit zumindest einer Trä-
gereinheit (18a; 18b; 18c), wobei die Trägereinheit (18a; 
18b; 18c) zumindest einen Trägerschaft (20a; 20b; 20c) 
umfasst, der dazu vorgesehen ist, zumindest ein auf einer 
gedachten Montageebene (16a; 16b; 16c) angeordnetes 
bifaziales Solarmodul (12a; 12b; 12c) zu tragen, wobei der 
Trägerschaft (20a; 20b; 20c) zumindest im Wesentlichen 
parallel zur Montageebene (16a; 16b; 16c) angeordnet ist, 
und mit zumindest einer Reflektionseinheit (24a; 24b; 24c) 
zu einer Reflektion von einfallendem Licht auf eine dem Trä-
gerschaft (20a; 20b; 20c) zugewandte Seite eines über den 
Trägerschaft (20a; 20b; 20c) auf der gedachten Montage-
ebene (16a; 16b; 16c) getragenen bifazialen Solarmoduls 
(12a; 12b; 12c).
Es wird vorgeschlagen, dass die Reflektionseinheit (24a; 
24b; 24c) zumindest ein Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
umfasst, welches zumindest eine Reflektionsfläche (46a; 
46b; 46c) aufweist und getrennt von dem Trägerschaft 
(20a; 20b; 20c) ausgebildet ist, wobei das Abdeckelement 
(44a; 44b; 44c) dazu vorgesehen ist, in einem Nahbereich 
des Trägerschafts (20a; 20b; 20c) befestigt zu werden, 
wobei das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) dazu vorgesehen 
ist, in zumindest einem montierten Zustand des Abdeckele-
ments (44a; 44b; 44c) zumindest eine Außenfläche (48a; 
48b; 48c) des Trägerschafts (20a; 20b; 20c) zu verdecken. 



Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Solarmodulhalte-
vorrichtung zu einem Aufstellen von bifazialen Solar-
modulen, ein Abdeckelement für die Solarmodulhal-
tevorrichtung, eine Solarmodulvorrichtung mit der 
Solarmodulhaltevorrichtung und ein Verfahren zur 
Herstellung des Abdeckelements.

[0002] Es sind bereits Solarmodulhaltevorrichtun-
gen zu einem Aufstellen von bifazialen Solarmodu-
len, mit zumindest einer Trägereinheit, wobei die Trä-
gereinheit zumindest einen Trägerschaft umfasst, 
der dazu vorgesehen ist, zumindest ein auf einer 
gedachten Montageebene angeordnetes bifaziales 
Solarmodul zu tragen, wobei der Trägerschaft zumin-
dest im Wesentlichen parallel zur Montageebene 
angeordnet ist, und mit zumindest einer Reflektions-
einheit zu einer Reflektion von einfallendem Licht auf 
eine dem Trägerschaft zugewandte Seite eines über 
den Trägerschaft auf der gedachten Montageebene 
getragenen bifazialen Solarmoduls, vorgeschlagen 
worden.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit 
verbesserten Eigenschaften hinsichtlich geringer 
Herstellungskosten, einer vorteilhaft hohen Modula-
rität sowie einer hohen Robustheit und Langlebigkeit 
bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß 
durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, 
während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung den Unteransprüchen entnom-
men werden können.

Vorteile der Erfindung

[0004] Die Erfindung geht aus von einer Solarmo-
dulhaltevorrichtung zu einem Aufstellen von bifazia-
len Solarmodulen, mit zumindest einer Trägereinheit, 
wobei die Trägereinheit zumindest einen Träger-
schaft umfasst, der dazu vorgesehen ist, zumindest 
ein auf einer gedachten Montageebene angeordne-
tes bifaziales Solarmodul zu tragen, wobei der 
Trägerschaft zumindest im Wesentlichen parallel 
zur Montageebene angeordnet ist, und mit zumin-
dest einer Reflektionseinheit zu einer Reflektion von 
einfallendem Licht auf eine dem Trägerschaft zuge-
wandte Seite eines über den Trägerschaft auf der 
gedachten Montageebene getragenen bifazialen 
Solarmoduls.

[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Reflektions-
einheit zumindest ein Abdeckelement umfasst, wel-
ches zumindest eine Reflektionsfläche aufweist und 
getrennt von dem Trägerschaft ausgebildet ist, wobei 
das Abdeckelement dazu vorgesehen ist, in einem 
Nahbereich des Trägerschafts befestigt zu werden, 

wobei das Abdeckelement dazu vorgesehen ist, in 
zumindest einem montierten Zustand des Abdecke-
lements zumindest eine Außenfläche des Träger-
schafts zu verdecken.

[0006] Die Solarmodulhaltevorrichtung ist dazu vor-
gesehen, bifaziale Solarmodule in einem bestimmten 
Winkel und mit einer bestimmten Ausrichtung relativ 
zu einem Untergrund aufzustellen. Es ist denkbar, 
dass der Trägerschaft um eine Achse rotierbar aus-
gebildet ist, wobei insbesondere die Solarmodule 
über den Trägerschaft um die Achse drehbar ausge-
bildet sind. Unter „vorgesehen“ soll insbesondere 
speziell ausgelegt und/oder speziell ausgestattet 
verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu 
einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll ins-
besondere verstanden werden, dass das Objekt 
diese bestimmte Funktion in zumindest einem 
Anwendungs- und/oder Betriebszustand erfüllt 
und/oder ausführt. Vorzugsweise umfasst die Solar-
modulhaltevorrichtung, insbesondere die Trägerein-
heit, zumindest eine Stütze, die dazu vorgesehen ist, 
den Trägerschaft beabstandet von dem Untergrund 
anzuordnen. Vorzugsweise ist der Trägerschaft dazu 
vorgesehen, schräg oder zumindest im Wesentli-
chen parallel zu dem Untergrund und/oder einer 
Horizontalen angeordnet zu werden. Unter „im 
Wesentlichen parallel“ soll insbesondere eine Aus-
richtung einer Geraden, einer Ebene oder einer Rich-
tung, insbesondere einer eine Längsachse des Trä-
gerschafts umfassenden Geraden, relativ zu einer 
anderen Geraden, einer anderen Ebene oder einer 
Bezugsrichtung, insbesondere einer von dem Unter-
grund aufgespannten Ebene und/oder der Horizonta-
len, verstanden werden, wobei die Gerade, die 
Ebene oder die Richtung gegenüber der anderen 
Geraden, der anderen Ebene oder der Bezugsrich-
tung, insbesondere innerhalb zumindest einer Pro-
jektionsebene betrachtet, eine Abweichung von ins-
besondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und 
besonders vorteilhaft kleiner als 2°, aufweist. Vor-
zugsweise ist die Solarmodulhaltevorrichtung dazu 
vorgesehen, die aufzustellenden Solarmodule auf 
der gedachten Montageebene anzuordnen, wobei 
die Solarmodule vorzugsweise direkt oder über 
Befestigungsmittel der Trägereinheit an dem Träger-
schaft befestigt sind. Bevorzugt ist die Montage-
ebene zumindest im Wesentlichen parallel zur 
Längsachse des Trägerschafts angeordnet.

[0007] Der Trägerschaft weist vorzugsweise eine 
stabförmige Grundform auf. Es ist denkbar, dass 
der Trägerschaft zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Längsachse des Trägerschafts eine im 
Wesentlichen runde, insbesondere kreisrunde oder 
ellipsenförmige, oder eine eckige, insbesondere vier-
eckige oder sechseckige, Querschnittsfläche auf-
weist. Unter „im Wesentlichen senkrecht“ soll insbe-
sondere eine Ausrichtung einer Geraden, einer 
Ebene oder einer Richtung relativ zu einer anderen 
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Geraden, einer anderen Ebene oder einer Bezugs-
richtung verstanden werden, wobei die Gerade, die 
Ebene oder die Richtung und die andere Gerade, die 
andere Ebene oder die Bezugsrichtung, insbeson-
dere in einer Projektionsebene betrachtet, einen 
Winkel von 90° mit einer maximalen Abweichung 
von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner 
als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2°, auf-
weist. Insbesondere sind Ecken einer eckigen Quer-
schnittfläche abgerundet oder mit einer Fase ausge-
bildet. Vorzugsweise ist der Trägerschaft zumindest 
abschnittsweise hohl ausgebildet. Bevorzugt ist der 
Trägerschaft aus einem Metall, beispielsweise Stahl-
blech, Aluminium o.dgl., ausgebildet. Bifaziale Solar-
module sind insbesondere dazu vorgesehen, über 
zwei Seitenflächen der Solarmodule einfallendes 
Licht zur Energiegewinnung zu nutzen. Insbeson-
dere sind die zwei Seitenflächen von über die Solar-
modulhaltevorrichtung aufgestellten bifazialen Solar-
modulen zumindest im Wesentlichen parallel zur 
Montageebene ausgerichtet. Bevorzugt ist jeweils 
eine Seitenfläche von über die Solarmodulhaltevor-
richtung aufgestellten bifazialen Solarmodulen dem 
Trägerschaft und/oder der Reflektionseinheit, insbe-
sondere dem Abdeckelement, zugewandt.

[0008] Vorzugsweise ist die Solarmodulhaltevorrich-
tung derart ausgebildet, dass über die Solarmodul-
haltevorrichtung aufgestellte bifaziale Solarmodule 
und/oder Solarzellen eines über die Solarmodulhal-
tevorrichtung aufgestellten bifazialen Solarmoduls 
zumindest einen Spalt begrenzen, welcher sich 
zumindest im Wesentlichen parallel zu der Längs-
achse des Trägerschafts erstreckt. Der zumindest 
eine Spalt erstreckt sich vorzugsweise in bzw. an 
der Montageebene. Der zumindest eine Spalt weist 
eine Haupterstreckung auf, die sich insbesondere 
zumindest im Wesentlichen parallel zur Längsachse 
des Trägerschafts erstreckt. Bevorzugterweise 
spannt eine die Längsachse des Trägerschafts 
umfassende und sich durch den Spalt erstreckende 
gedachte Ebene mit der Montageebene einen Win-
kel von zumindest im Wesentlichen 90° auf, wobei 
insbesondere der Winkel eine maximale Abweichung 
von höchstens 8°, vorzugsweise höchstens 5° und 
bevorzugt höchstens 3°, aufweist. Bevorzugterweise 
umfasst die die Längsachse des Trägerschafts 
umfassende und sich durch den Spalt erstreckende 
gedachte Ebene die Haupterstreckung des Spalts 
und/oder ist parallel zu der Haupterstreckung des 
Spalts ausgerichtet. Vorzugsweise ist der zumindest 
eine Spalt dazu vorgesehen, insbesondere zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zur Montageebene 
einfallendes, Licht durch die Montageebene hindurch 
auf die Reflektionseinheit, insbesondere das 
Abdeckelement, zu lassen. Es ist denkbar, dass der 
Spalt durch separat ausgebildete Solarmodule gebil-
det ist oder durch ein Solarmodul durch einen licht-
durchlässigen Bereich zwischen Solarzellen des 
Solarmoduls gebildet ist, wobei insbesondere keine 

Durchführung für feste Körper innerhalb des Solar-
moduls ausgebildet wird.

[0009] Bevorzugt ist die Reflektionseinheit durch 
das zumindest eine Abdeckelement ausgebildet. Es 
ist denkbar, dass die Reflektionseinheit eine Mehr-
zahl von Abdeckelementen aufweist, welche entlang 
des Trägerschafts betrachtet hintereinander ange-
ordnet sind. Das zumindest eine Abdeckelement ist 
insbesondere einteilig ausgebildet. Das Abdeckele-
ment ist dazu vorgesehen an der Trägereinheit, ins-
besondere dem Trägerschaft, angeordnet, insbeson-
dere befestigt, zu werden. Unter einem „Nahbereich 
des Trägerschafts“ soll insbesondere ein Bereich 
verstanden werden, welcher sich innerhalb eines 
minimalen Abstands von höchstens 30 cm, vorzugs-
weise höchstens 20 cm und bevorzugt höchstens 10 
cm, um den Trägerschaft erstreckt. Besonders 
bevorzugt ist das Abdeckelement dazu vorgesehen, 
direkt an dem Trägerschaft befestigt zu werden. 
Alternativ ist denkbar, dass das Abdeckelement 
dazu vorgesehen ist, an Befestigungselementen der 
Trägereinheit, welche insbesondere zu einem Befes-
tigen von Solarmodulen an dem Trägerschaft vorge-
sehen sind, oder an einem anderen Bauteil der Trä-
gereinheit befestigt zu werden. insbesondere ist das 
Abdeckelement in dem montierten Zustand in dem 
Nahbereich des Trägerschafts, insbesondere an der 
Trägereinheit bzw. dem Trägerschaft, befestigt. 
Bevorzugt ist die durch das Abdeckelement zu ver-
deckende/verdeckte Außenfläche des Trägerschafts 
an einer der Montageebene und/oder einem über die 
Trägereinheit gehaltenen Solarmodul zugewandten 
Außenseite des Trägerschafts angeordnet. Die 
zumindest eine Reflektionsfläche des Abdeckele-
ments ist dazu vorgesehen, insbesondere zwischen 
Solarmodulen bzw. durch den Spalt zwischen Solar-
modulen, einfallendes Licht auf die dem Trägerschaft 
zugewandte Seite eines über den Trägerschaft auf 
der gedachten Montageebene getragenen bifazialen 
Solarmoduls zu reflektieren. Darunter, dass „das 
Abdeckelement getrennt von dem Trägerschaft aus-
gebildet ist“ soll insbesondere verstanden werden, 
dass das Abdeckelement und der Trägerschaft als 
zwei separate Bauteile ausgebildet sind und vor-
zugsweise nicht einteilig ausgebildet sind.

[0010] Vorzugsweise ist das Abdeckelement dazu 
vorgesehen, senkrecht zu der Längsachse bzw. 
einer Mittelachse des Trägerschafts betrachtet, 
bevorzugt senkrecht zur Montageebene von der 
Montageebene aus betrachtet, mindestens 50 %, 
vorzugsweise mindestens 60 % und bevorzugt min-
destens 65 %, einer sichtbaren Oberfläche des Trä-
gerschafts zu verdecken. Bevorzugt weist das 
Abdeckelement eine maximale Quererstreckung 
auf, die sich insbesondere senkrecht zu einer Längs-
achse des Abdeckelements erstreckt, wobei die 
maximale Quererstreckung des Abdeckelements 
mindestens 50 %, vorzugsweise mindestens 60 % 
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und bevorzugt mindestens 65 %, einer maximalen 
Quererstreckung des Trägerschafts entspricht, die 
sich insbesondere senkrecht zur Längsachse des 
Trägerschafts und/oder parallel zur maximalen Quer-
erstreckung des Abdeckelements erstreckt. Insbe-
sondere beträgt die maximale Quererstreckung des 
Abdeckelements, die sich insbesondere senkrecht 
zur Längsachse des Abdeckelements erstreckt, min-
destens 5 cm, vorzugsweise mindestens 10 cm und 
bevorzugt mindestens 12 cm.

[0011] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
der Solarmodulhaltevorrichtung kann eine vorteilhaft 
hohe Modularität erreicht werden, insbesondere da 
die Reflektionseinheit vorteilhaft unabhängig von 
einer Ausgestaltung des Trägerschafts montiert 
und/oder demontiert werden kann. Es können vorteil-
haft geringe Herstellungskosten erreicht werden, ins-
besondere da eine Ausgestaltung des Trägerschafts 
für Vorrichtungen mit und ohne Reflektionseinheit 
beibehalten werden kann. Es kann eine vorteilhaft 
einfache und schnelle Montage der Solarmodulhalte-
vorrichtung ermöglicht werden, insbesondere gegen-
über einer einteiligen Ausgestaltung des Träger-
schafts und der Reflektionseinheit, vorzugsweise da 
bei einer Montage des Trägerschafts nicht auf einen 
Schutz von Reflektionsflächen geachtet werden 
muss. Die Montage der Reflektionseinheit kann vor-
teilhaft nach einer Montage des Trägerschafts und/o-
der nach einer Montage der Solarmodule erfolgen. 
Durch eine Anordnung der Reflektionseinheit im 
Nahbereich des Trägerschafts bzw. am Trägerschaft 
kann eine vorteilhaft kompakte Ausgestaltung der 
Solarmodulhaltevorrichtung erreicht werden.

[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement dazu vorgesehen ist, in dem mon-
tierten Zustand zumindest teilweise flächig an dem 
Trägerschaft angelegt zu werden. Es kann eine vor-
teilhaft kompakte Ausgestaltung ermöglicht werden. 
Es kann ein Ablagern bzw. Hängenbleiben von 
Fremdkörpern an der Solarmodulhaltevorrichtung, 
insbesondere zwischen dem Trägerschaft und dem 
Abdeckelement vorteilhafterweise verhindert wer-
den. Es kann ein vorteilhaft fluiddichter Übergang 
zwischen dem Abdeckelement und dem Träger-
schaft ermöglicht werden. Bevorzugt bildet das 
Abdeckelement zumindest einen Befestigungsbe-
reich aus, wobei das Abdeckelement dazu vorgese-
hen ist, über den Befestigungsbereich an dem Trä-
gerschaft angelegt zu werden. Der zumindest eine 
Befestigungsbereich ist bevorzugt an einer der 
Reflektionsfläche abgewandten Seite des Abdecke-
lements angeordnet. Vorzugsweise bildet das 
Abdeckelement zwei Befestigungsbereiche aus, wel-
che entlang der Längsachse des Abdeckelements 
betrachtet an zwei voneinander abgewandten 
Enden des Abdeckelements angeordnet sind. Vor-
zugsweise ist das Abdeckelement zumindest im 
Wesentlichen länglich ausgebildet. Unter „im 

Wesentlichen länglich“ soll insbesondere ein Bauteil, 
insbesondere das Abdeckelement, verstanden wer-
den, dessen maximale Längserstreckung mindes-
tens das 4-fache, vorzugsweise mindestens das 6- 
fache und bevorzugt mindestens das 8-fache, einer 
senkrecht zur maximalen Längserstreckung ausge-
richteten maximalen Quererstreckung des Bauteils 
entspricht. Insbesondere erstreckt sich die Längs-
achse des Abdeckelements parallel zur maximalen 
Längserstreckung des Abdeckelements. Insbeson-
dere beträgt die maximale Längserstreckung des 
Abdeckelements mindestens 20 cm, vorzugsweise 
mindestens 30 cm und bevorzugt mindestens 40 
cm. Vorzugsweise ist die maximale Längserstre-
ckung des Abdeckelements in Abhängigkeit von 
einem frei von Befestigungselementen ausgebilde-
ten Bereich des Trägerschafts gewählt. Bevorzugt 
sind die Befestigungsbereiche durch zwei einander 
zumindest teilweise zugewandte Anlegeflächen des 
Abdeckelements ausgebildet. Bevorzugt sind/ist die 
die/den Befestigungsbereich(e) ausbildende(n) 
Anlegefläche(n) des Abdeckelements zumindest im 
Wesentlichen eben ausgebildet. Unter „im Wesentli-
chen eben“ soll insbesondere eine Fläche, insbeson-
dere die Innenfläche(n), verstanden werden, die 
sich, insbesondere unter Berücksichtigung von 
durch ein Verfahren zur Herstellung der Fläche bzw. 
eines die Fläche aufweisenden Bauteils bedingte 
Fertigungstoleranzen, zu mindestens 95 %, vorzugs-
weise mindestens 97 % und bevorzugt mindestens 
99 %, innerhalb einer Ebene erstreckt. Bevorzugt ist 
das Abdeckelement dazu vorgesehen, über die Anle-
gefläche(n) flächig an dem Trägerschaft angelegt zu 
werden.

[0013] Zudem wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement dazu vorgesehen ist, in dem mon-
tierten Zustand zusammen mit dem Trägerschaft 
zumindest eine Durchführung zu begrenzen. Es 
kann eine vorteilhaft hohe Funktionalität des Abde-
ckelements erreicht werden. Es kann eine vorteilhaft 
gute Wärmeabfuhr ermöglicht werden, vorzugsweise 
getrennt von durch den Trägerschaft geführten bzw. 
im Trägerschaft angeordneten Bauteilen der Solar-
modulhaltevorrichtung. Bevorzugt ist die Durchfüh-
rung durch eine Innenseite des Abdeckelements 
und eine/die Außenfläche des Trägerschafts 
begrenzt. Vorzugsweise erstreckt sich die Durchfüh-
rung zumindest im Wesentlichen parallel zur Längs-
achse des Abdeckelements und/oder des Träger-
schafts. Bevorzugt ist die Durchführung in 
zumindest einer senkrecht zur Längsachse des 
Abdeckelements und/oder des Trägerschafts ausge-
richteten Schnittebene betrachtet zumindest im 
Wesentlichen vollständig geschlossen ausgebildet. 
Vorzugsweise erstreckt sich die Durchführung 
zumindest im Wesentlichen vollständig über eine 
maximale Längserstreckung des Abdeckelements. 
Bevorzugt ist die Durchführung entlang einer maxi-
malen Längserstreckung der Durchführung und/oder 

4/26

DE 10 2021 119 330 A1 2022.12.01



entlang der maximalen Längserstreckung des Abde-
ckelements, insbesondere jeweils entlang der 
Längserstreckung betrachtet, zumindest im Wesent-
lichen vollständig geschlossen ausgebildet. Alterna-
tiv ist denkbar, dass das Abdeckelement Ausneh-
mungen begrenzt, welche Öffnungen zu der 
Durchführung ausbilden. Alternativ oder zusätzlich 
ist denkbar, dass das Abdeckelement dazu vorgese-
hen ist, die Durchführung entlang der maximalen 
Längserstreckung des Abdeckelements und/oder 
der Durchführung, insbesondere an einer Unterseite 
der Durchführung, zumindest teilweise offen auszu-
bilden.

[0014] Ferner wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement dazu vorgesehen ist, an dem Träger-
schaft verlaufende Kabel, welche insbesondere zu 
einem Anschluss von zumindest einem bifazialen 
Solarmodul vorgesehen sind, über die Durchführung 
zumindest teilweise aufzunehmen. Es kann eine vor-
teilhaft einfache und schnelle Montage der Solarmo-
dulhaltevorrichtung ermöglicht werden, insbeson-
dere da die Kabel außerhalb des Trägerschafts 
geschützt geführt werden können. Es kann, insbe-
sondere gleichzeitig zu einer Führung der Kabel 
außerhalb des Trägerschafts, ein vorteilhaft hoher 
Schutz der Kabel ermöglicht werden. Bevorzugt ist 
das Abdeckelement dazu vorgesehen, die Kabel 
über die maximale Längserstreckung des Abdecke-
lements aufzunehmen, wobei insbesondere die 
Kabel über die maximale Längserstreckung des 
Abdeckelements innerhalb der Durchführung ange-
ordnet sind.

[0015] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die 
Reflektionseinheit, insbesondere das Abdeckele-
ment, und/oder der Trägerschaft zumindest ein Hal-
temittel aufweist/aufweisen, welches dazu vorgese-
hen ist, Kabel innerhalb der Durchführung zu 
fixieren. Es kann eine vorteilhafte Anordnung der 
Kabel relativ zu einer die Durchführung begrenzen-
den Innenfläche des Abdeckelements und/oder rela-
tiv zu einer die Durchführung begrenzenden Außen-
fläche des Trägerschafts sichergestellt werden. Es 
kann vorteilhaft einfach eine Beabstandung der 
Kabel von dem sich erwärmenden Abdeckelement 
erreicht werden. Es kann eine vorteilhaft einfache 
und schnelle Montage der Solarmodulhaltevorrich-
tung ermöglicht werden, insbesondere da die Kabel 
vor einer Montage des Abdeckelements fixiert wer-
den können. Insbesondere falls die Reflektionsein-
heit das zumindest eine Haltemittel aufweist, ist das 
zumindest eine Haltemittel vorzugsweise einteilig mit 
dem Abdeckelement ausgebildet und/oder stoff-
schlüssig mit dem Abdeckelement verbunden. Es 
ist denkbar, dass das zumindest eine Haltemittel an 
dem Trägerschaft oder dem Abdeckelement ange-
ordnet ist. Beispielsweise ist das zumindest eine Hal-
temittel als eine Lasche, als ein Haken, als ein Klett-
verbindungselement, als eine Klammer, als ein Clip 

o.dgl. ausgebildet. Vorzugsweise sind/ist die/das 
Kabel werkzeuglos über das zumindest eine Halte-
mittel fixierbar und/oder lösbar. Es ist denkbar, dass 
die Reflektionseinheit, insbesondere das Abdeckele-
ment, und/oder der Trägerschaft eine Mehrzahl von 
Haltemitteln aufweist/aufweisen. Insbesondere sind 
die Haltemittel entlang der Längserstreckung des 
Abdeckelements und/oder der Durchführung verteilt 
angeordnet. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, 
dass zumindest zwei Haltemittel entlang der Längs-
erstreckung des Abdeckelements und/oder der 
Durchführung betrachtet nebeneinander angeordnet 
sind. Es ist denkbar, dass sowohl die Reflektionsein-
heit, insbesondere das Abdeckelement, als auch der 
Trägerschaft Haltemittel aufweisen. Alternativ ist 
denkbar, dass die Solarmodulhaltevorrichtung, ins-
besondere die Reflektionseinheit, das Abdeckele-
ment und/oder der Trägerschaft, keine Haltemittel 
umfasst, wobei insbesondere die Kabel lose geführt 
werden. Insbesondere weist das Abdeckelement an 
einer die Durchführung begrenzenden Innenfläche 
keine Fortsätze o.dgl. auf.

[0016] Zudem wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement an zumindest einem entlang einer 
maximalen Längserstreckung und/oder der Längs-
achse des Abdeckelements ausgebildeten Ende 
des Abdeckelements zumindest eine abgerundete 
und/oder umgebogene Kante aufweist. Es kann vor-
teilhaft eine Führung der Kabel aus der Durchführung 
heraus oder in die Durchführung über das Abdeck-
element erreicht werden. Es kann eine ungewollte 
Beschädigung der Kabel an einer Kante des, insbe-
sondere aus einem Metall ausgebildeten, Abdecke-
lements vorteilhaft verhindert werden. Es kann eine 
vorteilhaft einfache und sichere Montage der Solar-
modulhaltevorrichtung erreicht werden. Insbeson-
dere kann ein vorteilhaft einfaches und schnelles 
Durchziehen von Kabeln durch die von dem Abdeck-
element begrenzte Durchführung ermöglicht werden, 
insbesondere auch nach einer Montage des Abde-
ckelements. Zusätzliche Schutzelemente o.dgl. zu 
einem Schutz der Kabel können vorteilhaft entfallen. 
Dadurch können vorteilhaft geringe Herstellungskos-
ten ermöglicht werden. Bevorzugt erstreckt sich die 
abgerundete und/oder umgebogene Kante des 
Abdeckelements zumindest größtenteils, insbeson-
dere zumindest im Wesentlichen vollständig, über 
eine maximale Quererstreckung der/einer die Durch-
führung begrenzenden Innenfläche des Abdeckele-
ments, welche insbesondere zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zur Längsachse des 
Abdeckelements ausgerichtet ist. Bevorzugt weist 
das Abdeckelement an zwei entlang einer maxima-
len Längserstreckung und/oder der Längsachse des 
Abdeckelements ausgebildeten Enden des Abde-
ckelements jeweils zumindest eine abgerundete 
und/oder umgebogene Kante auf.

5/26

DE 10 2021 119 330 A1 2022.12.01



[0017] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Träger-
einheit zumindest zwei Befestigungselemente zu 
einem Befestigen zumindest eines bifazialen Solar-
moduls an dem Trägerschaft umfasst, wobei die 
zwei Befestigungselemente dazu vorgesehen sind, 
entlang des Trägerschafts beabstandet voneinander 
angeordnet zu werden und gemeinsam zumindest 
ein bifaziales Solarmodul an dem Trägerschaft zu 
befestigen, wobei das zumindest eine Abdeckele-
ment eine, insbesondere die vorher genannte, maxi-
male Längserstreckung aufweist, welche mindestens 
50 %, vorzugsweise mindestens 70% und bevorzugt 
mindestens 80 %, eines minimalen Abstands der 
zwei Befestigungselemente entspricht. Es kann ein 
vorteilhaft hoher Anteil einer durch die Solarmodule 
dringenden Strahlung über die Reflektionseinheit auf 
die Rückseite der Solarmodule reflektiert werden. 
Vorzugsweise können die Kabel über eine Distanz 
zwischen den Solarmodulen im Wesentlichen voll-
ständig durch das Abdeckelement geschützt werden. 
Insbesondere erstreckt sich der minimale Abstand 
der zwei Befestigungselemente zumindest im 
Wesentlichen parallel zur Längsachse des Träger-
schafts und/oder des Abdeckelements. Es ist denk-
bar, dass die Trägereinheit eine Vielzahl von Befesti-
gungselementen umfasst, die insbesondere entlang 
der Längsachse des Trägerschafts betrachtet hinter-
einander am Trägerschaft angeordnet sind. Vorzugs-
weise ist jeweils zwischen zwei der Befestigungsele-
mente jeweils zumindest ein Abdeckelement 
angeordnet. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, 
dass die Reflektionseinheit eine Mehrzahl von Abde-
ckelementen umfasst, die zwischen den zwei bzw. 
zwei der Befestigungselemente angeordnet sind. 
Vorzugsweise beträgt eine gemeinsame maximale 
Längserstreckung der Mehrzahl von Abdeckelemen-
ten, die insbesondere zwischen den zwei bzw. zwei 
der Befestigungselemente angeordnet sind, mindes-
tens 50 %, vorzugsweise mindestens 70% und 
bevorzugt mindestens 80 %, des minimalen 
Abstands der zwei Befestigungselemente.

[0018] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement zumindest zwei Reflektionsflächen 
aufweist, wobei Haupterstreckungsebenen der zwei 
Reflektionsflächen in einem Winkel von mindestens 
45°, vorzugsweise mindestens 60° und bevorzugt 
mindestens 70°, zueinander angeordnet sind. Es 
kann ein vorteilhaft hoher Anteil einer durch die 
Solarmodule dringenden Strahlung über die an dem 
Trägerschaft angeordnete Reflektionseinheit auf die 
Rückseite der Solarmodule reflektiert werden. Vor-
zugsweise erstreckt sich der Winkel zumindest im 
Wesentlichen senkrecht zur Längsachse des Abde-
ckelements. Bevorzugt erstrecken sich die zwei 
Reflektionsebenen jeweils zumindest im Wesentli-
chen vollständig über die maximale Längserstre-
ckung des Abdeckelements. Unter einer „Haupterst-
reckungsebene“ einer Baueinheit, insbesondere der 
einzelnen Reflektionsflächen, soll insbesondere eine 

Ebene verstanden werden, welche parallel zu einer 
größten Seitenfläche eines kleinsten gedachten 
Quaders ist, welcher die Baueinheit gerade noch 
vollständig umschließt, und insbesondere durch den 
Mittelpunkt des Quaders verläuft.

[0019] Zudem wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement zumindest zwei zumindest im 
Wesentlichen ebene Reflektionsflächen, insbeson-
dere die zwei vorher genannten Reflektionsflächen, 
aufweist, welche geneigt zueinander angeordnet 
sind. Es kann eine vorteilhaft einfache und kosten-
günstige Ausgestaltung des Abdeckelements ermög-
licht werden. Es kann eine vorteilhaft einfache 
Behandlung bzw. Herstellung der Reflektionsflächen 
ermöglicht werden, insbesondere um gleichzeitig 
eine vorteilhaft hohe Reflektivität zu erreichen. Alter-
nativ ist denkbar, dass das Abdeckelement lediglich 
eine gebogene Reflektionsfläche ausbildet. Insbe-
sondere bildet das Abdeckelement zwischen den 
zwei Reflektionsflächen zumindest einen Zwischen-
bereich aus, welcher gebogen, als eine Fase oder als 
eine Kante ausgebildet ist. Bevorzugt sind die zwei 
Reflektionsflächen über den Zwischenbereich anei-
nander angeordnet.

[0020] Ferner wird vorgeschlagen, dass sich das 
Abdeckelement in dem montierten Zustand entlang 
einer Haupterstreckungsachse des Trägerschafts 
betrachtet um mindestens 40°, vorzugsweise min-
destens 50° und bevorzugt mindestens 60°, um die 
Haupterstreckungsachse des Trägerschafts 
erstreckt. Es kann ein vorteilhaft hoher Anteil einer 
durch die Solarmodule dringenden Strahlung über 
die an dem Trägerschaft angeordnete Reflektions-
einheit auf die Rückseite der Solarmodule reflektiert 
werden. Es kann eine vorteilhaft große Durchführung 
ermöglicht werden. Unter einer „Haupterstreckung-
sachse“ eines Objekts, insbesondere des Träger-
schafts, soll insbesondere eine Achse verstanden 
werden, welche parallel zu einer längsten Kante 
eines kleinsten geometrischen Quaders verläuft, 
welcher das Objekt gerade noch vollständig 
umschließt. Vorzugsweise weist das Abdeckelement 
entlang der Längsachse des Abdeckelements 
betrachtet eine zumindest im Wesentlichen gleich-
bleibende, insbesondere sich senkrecht zur Längs-
achse erstreckende, maximale Quererstreckung auf.

[0021] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die 
Solarmodulhaltevorrichtung zumindest ein Befesti-
gungsmittel zu einer Befestigung des Abdeckele-
ments an dem Trägerschaft umfasst, wobei das 
zumindest eine Befestigungsmittel zu einer Rastver-
bindung vorgesehen ist. Es kann eine vorteilhaft 
werkzeuglose Montage, Demontage und Wartung 
der Reflektionseinheit, insbesondere des Abdeckele-
ments, ermöglicht werden. Es kann eine vorteilhaft 
einfache und schnelle Montage, Demontage und 
Wartung der Reflektionseinheit, insbesondere des 
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Abdeckelements, ermöglicht werden. Dadurch kön-
nen vorteilhaft geringe Montage- und/oder Wartungs-
kosten erreicht werden. Beispielsweise ist das 
zumindest eine Befestigungsmittel als eine Klammer 
ausgebildet. Vorzugsweise begrenzen das Abdeck-
element und der Trägerschaft jeweils zumindest 
eine Ausnehmung zu einer Befestigung durch das 
Befestigungsmittel. Bevorzugt ist das zumindest 
eine Befestigungsmittel dazu vorgesehen, zur Befes-
tigung des Abdeckelements durch zumindest eine 
Ausnehmung des Trägerschafts und/oder des Abde-
ckelements hindurch geführt zu werden. Vorzugs-
weise ist das zumindest eine Befestigungsmittel 
dazu vorgesehen, das Abdeckelement durch ein Ver-
klemmen des Befestigungsmittels an dem Träger-
schaft zu befestigen. Alternativ oder zusätzlich ist 
denkbar, dass die Solarmodulhaltevorrichtung 
zumindest ein Befestigungsmittel bzw. eine Mehrzahl 
an Befestigungsmitteln zu einer Befestigung des 
Abdeckelements an dem Trägerschaft umfasst, 
wobei insbesondere das/die Befestigungsmittel 
jeweils verschieden von einem Rastelement ausge-
bildet sind/ist. Beispielsweise sind/ist die/das Befes-
tigungsmittel zu einer Schraub- und/oder Pressver-
bindung vorgesehen. Beispielsweise sind/ist die/das 
Befestigungsmittel als Schrauben, Nieten o.dgl. aus-
gebildet. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass 
das/die Befestigungsmittel an dem Abdeckelement 
oder dem Trägerschaft befestigt, stoffschlüssig mit 
diesem verbunden und/oder einteilig mit diesem aus-
gebildet ist/sind. Beispielsweise begrenzt der Träger-
schaft eine Mehrzahl von Ausnehmungen, wobei das 
Abdeckelement eine Mehrzahl von Befestigungsmit-
tel ausbildet, welche dazu vorgesehen sind, zu einer 
Montage des Abdeckelements an dem Trägerschaft 
durch die Ausnehmungen des Trägerschafts 
gedrückt zu werden.

[0022] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Solar-
modulhaltevorrichtung zumindest ein, insbesondere 
das vorher genannte, Befestigungsmittel zu einer 
Befestigung des Abdeckelements an dem Träger-
schaft umfasst, wobei das zumindest eine Befesti-
gungsmittel dazu vorgesehen ist, zu einem Befesti-
gen des Abdeckelements am Trägerschaft 
außerhalb der Durchführung angeordnet zu werden. 
Innerhalb der Durchführung angeordnete Bauteile 
und/oder Kabel können bei einer Montage des Abde-
ckelements vorteilhaft gut geschützt werden. Es 
kann eine vorteilhaft fluiddichte Ausgestaltung der 
Durchführung erreicht werden. Es kann ein unge-
wolltes Eindringen von Fremdkörpern und/oder Was-
ser in die Durchführung schräg zu einer Längserstre-
ckung der Durchführung vorteilhaft verhindert 
werden, insbesondere da Befestigungspunkte, wel-
che möglicherweise Lücken aufweisen, beabstandet 
von der Durchführung angeordnet sind. Bevorzugt 
sind die von dem Abdeckelement begrenzten Aus-
nehmungen und/oder das/die Befestigungsmittel 
innerhalb des/der Befestigungsbereich(e) des Abde-

ckelements angeordnet. Bevorzugt sind die von dem 
Abdeckelement begrenzten Ausnehmungen und/o-
der das/die Befestigungsmittel beabstandet von der 
Durchführung bzw. von der die Durchführung 
begrenzenden Innenfläche des Abdeckelements 
angeordnet. Bevorzugt sind/ist die von dem Träger-
schaft begrenzte(n) Ausnehmung(en) beabstandet 
von der Durchführung bzw. der die Durchführung 
begrenzenden Außenseite des Trägerschafts ange-
ordnet.

[0023] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die 
Solarmodulhaltevorrichtung zumindest ein Befesti-
gungsmittel zu einer Befestigung des Abdeckele-
ments an dem Trägerschaft mittels einer Klemm- 
und/oder Rastverbindung umfasst, wobei das Befes-
tigungsmittel dazu vorgesehen ist, den Trägerschaft 
zur Befestigung des Abdeckelements entlang einer, 
insbesondere der vorher genannten, Längsachse 
des Trägerschafts betrachtet um die Längsachse 
zumindest größtenteils zu umschließen. Es kann 
eine vorteilhaft geringe Anzahl an Befestigungsmit-
teln zur Befestigung des Abdeckelements an dem 
Trägerschaft erreicht werden. Dadurch können vor-
teilhaft geringe Herstellungskosten sowie eine vor-
teilhaft schnelle Montage, Wartung und/oder Demon-
tage des Abdeckelements erreicht werden. Es kann 
eine vorteilhaft einfache und kostengünstige Ausge-
staltung des Abdeckelements und des Trägerschafts 
ermöglicht werden, vorzugsweise ohne Ausnehmun-
gen und/oder Durchführungen für Befestigungsmit-
tel. Vorzugsweise ist das Befestigungsmittel dazu 
vorgesehen, insbesondere zu einem Befestigen des 
Abdeckelements an dem Trägerschaft, das Abdeck-
element zumindest teilweise zu umgreifen, insbeson-
dere in den/dem Befestigungsbereich(en). Bevorzugt 
erstreckt sich das Befestigungsmittel in einem an 
dem Trägerschaft befestigten Zustand entlang der 
Längsachse des Trägerschafts betrachtet, insbeson-
dere zu einem zumindest größtenteils Umschließen 
des Trägerschafts, über einen Winkelbereich von 
mindestens 180°, vorzugsweise mindestens 200° 
und bevorzugt mindestens 220°, um die Längsachse 
des Trägerelements. Vorzugsweise ist das Befesti-
gungsmittel aus einem Draht, insbesondere als ein 
Federdraht, oder aus einem Blechstreifen ausgebil-
det. Insbesondere ist das Befestigungsmittel aus 
einem Metall, insbesondere Stahl oder Edelstahl, 
ausgebildet. Bevorzugt ist das Befestigungsmittel 
klammerförmig ausgebildet. Bevorzugt ist das Befes-
tigungsmittel dazu vorgesehen, zur Klemm- und/oder 
Rastverbindung kraft- und/oder formschlüssig mit 
dem Trägerschaft verbunden zu werden. Insbeson-
dere ist das Befestigungsmittel dazu vorgesehen, 
zur Klemm- und/oder Rastverbindung mit dem Trä-
gerschaft an einer Außenwand und/oder einer 
Außenfläche des Trägerschafts angelegt zu werden, 
welche insbesondere beabstandet von der Auflage-
fläche des Trägerschafts ausgebildet ist. Bevorzugt 
ist das Befestigungsmittel dazu vorgesehen, zur 
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Klemm- und/oder Rastverbindung mit dem Träger-
schaft den Trägerschaft über zumindest zwei dem, 
insbesondere am Trägerschaft angeordneten, 
Abdeckelement abgewandte Außenflächen zu hin-
tergreifen. Es ist denkbar, dass das Befestigungsmit-
tel zumindest eine Reflektionsfläche aufweist, wel-
che insbesondere in einem an dem Trägerschaft 
befestigten Zustand an einer dem Trägerschaft 
abgewandten Seite des Befestigungsmittels ange-
ordnet ist. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, 
dass das zumindest eine Befestigungsmittel, insbe-
sondere in einem an dem Trägerschaft montierten 
Zustand, formschlüssig an dem Abdeckelement 
gehalten ist, insbesondere gegen eine Bewegung 
parallel zu der/den Längsachse(n) des Abdeckele-
ments und/oder des Trägerschafts entlang des 
Abdeckelements. Beispielsweise ist denkbar, dass 
das Abdeckelement Ausnehmungen, wie insbeson-
dere Führungsvertiefungen o.dgl., begrenzt, wobei 
insbesondere das Befestigungsmittel in dem an 
dem Trägerschaft montierten Zustand zumindest teil-
weise in zumindest einer der Ausnehmungen ange-
ordnet ist. Insbesondere erstrecken sich diese Aus-
nehmungen jeweils zumindest im Wesentlichen 
senkrecht zur Längsachse des Abdeckelements. 
Vorzugsweise sind die Ausnehmungen jeweils an 
einer dem Trägerschaft abgewandten Außenseite 
des Abdeckelements angeordnet.

[0024] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Solar-
modulhaltevorrichtung zumindest ein, insbesondere 
das vorher genannte, Befestigungsmittel zu einer 
Befestigung des Abdeckelements an dem Träger-
schaft mittels einer Klemm- und/oder Rastverbin-
dung umfasst, wobei das Befestigungsmittel dazu 
vorgesehen ist, das Abdeckelement über eine, ins-
besondere die vorher genannte, maximale Querer-
streckung des Abdeckelements, insbesondere die 
Reflektionsfläche, zu umgreifen. Es kann eine vor-
teilhaft sichere Befestigung des Abdeckelements an 
dem Trägerschaft ermöglicht werden. Insbesondere 
ist das Befestigungsmittel dazu vorgesehen, das 
Abdeckelement über die maximale Quererstreckung 
des Abdeckelements vollständig zu umgreifen. Das 
Befestigungsmittel ist vorzugsweise dazu vorgese-
hen, an einer der Montageebene zugewandten 
Außenfläche des Abdeckelements an dem Abdeck-
element angelegt zu werden, insbesondere über die 
maximale Quererstreckung des Abdeckelements. 
Vorzugsweise umfasst die Solarmodulhaltevorrich-
tung jeweils mindestens zwei, insbesondere genau 
zwei, Befestigungsmittel für jedes an dem Träger-
schaft zu befestigende Abdeckelement der Reflek-
tionseinheit. Vorzugsweise sind die Befestigungsmit-
tel zur Befestigung des Abdeckelements an dem 
Trägerschaft jeweils in einem entlang der Längs-
achse des Abdeckelements ausgebildeten Endbe-
reich des Abdeckelements angeordnet. Das Befesti-
gungsmittel liegt vorzugsweise an der zumindest 
einen Reflektionsfläche des Abdeckelements an. 

Vorzugsweise erstreckt sich das Befestigungsmittel 
in einem an dem Trägerschaft befestigten Zustand 
über die zwei Befestigungsbereiche, die Reflek-
tionsflächen und den Zwischenbereich des Abdecke-
lements. Bevorzugt weist das Befestigungsmittel 
eine maximale Breite von höchstens 2 cm, vorzugs-
weise höchstens 1 cm, bevorzugt höchstens 0,5 cm 
und ganz besonders bevorzugt höchstens 0,3 cm, 
auf. Insbesondere erstreckt sich die maximale Breite 
des Befestigungsmittels in einem zu einem Befesti-
gen des Abdeckelements an dem Trägerschaft ange-
ordneten Zustand des Befestigungsmittels zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zur Längsachse 
des Abdeckelements und/oder des Trägerschafts. 
Durch die maximale Breite des Befestigungsmittels 
kann eine vorteilhaft geringe Abdeckung der Reflek-
tionsfläche(n) und damit eine vorteilhaft hohe reflek-
tierte Strahlung zur Energiegewinnung ermöglicht 
werden. Alternativ ist denkbar, dass das Befesti-
gungsmittel dazu vorgesehen ist, von einer dem 
Abdeckelement abgewandten Seite des Träger-
schafts an dem Trägerschaft angeordnet zu werden. 
Insbesondere ist das Befestigungsmittel in der alter-
nativen Ausgestaltung dazu vorgesehen, das Abde-
ckelements lediglich in einem Randbereich und/oder, 
insbesondere dem vorher genannten, Befestigungs-
bereich zu umgreifen, insbesondere lediglich über 
einen Teil der maximalen Quererstreckung des 
Abdeckelements.

[0025] Ferner wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement aus einem einzelnen Blechteil aus-
geformt ist. Es kann eine vorteilhaft einfache und 
kostengünstige Ausgestaltung des Abdeckelements 
erreicht werden. Es kann eine vorteilhaft einteilige 
Ausgestaltung der Reflektionseinheit, insbesondere 
des Abdeckelements, ermöglicht werden. Vorzugs-
weise ist das Abdeckelement aus einem Metall, ins-
besondere Stahlblech, ausgebildet. Alternativ ist 
denkbar, dass das Abdeckelement aus einem von 
einem Metall verschieden ausgebildeten Material 
ausgebildet ist, beispielsweise aus einem Kunststoff. 
Insbesondere ist denkbar, dass das Abdeckelement 
in einem Bereich der Reflektionsflächen eine metal-
lische Beschichtung und/oder Einsätze aus Metall 
aufweist.

[0026] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die 
Reflektionsfläche poliert, insbesondere hochglanz- 
poliert, ausgebildet ist. Es kann eine vorteilhaft 
hohe Reflektivität des Abdeckelements, insbeson-
dere der Reflektionsfläche, ermöglicht werden. 
Dadurch kann ein vorteilhaft hoher Anteil einer 
durch die Solarmodule dringenden Strahlung über 
die an dem Trägerschaft angeordnete Reflektions-
einheit auf die Rückseite der Solarmodule reflektiert 
werden. Vorzugsweise in einer Ausgestaltung des 
Abdeckelements aus einem Metall bzw. einem 
Blechteil, ist das Abdeckelement in einem Bereich 
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der Reflektionsfläche(n) bzw. die Reflektionsfläche 
selbst poliert, insbesondere hochglanz-poliert.

[0027] Zudem wird vorgeschlagen, dass das 
Abdeckelement an der Reflektionsfläche zumindest 
eine Reflektionsbeschichtung aufweist. Es kann 
eine vorteilhaft hohe Reflektivität des Abdeckele-
ments, insbesondere der Reflektionsfläche, ermög-
licht werden. Dadurch kann ein vorteilhaft hoher 
Anteil einer durch die Solarmodule dringenden 
Strahlung über die an dem Trägerschaft angeordnete 
Reflektionseinheit auf die Rückseite der Solarmodule 
reflektiert werden. Beispielsweise ist die Reflektions-
beschichtung als eine metallische Schicht, beispiels-
weise aus Silber, Aluminium, Gold o.dgl., oder als ein 
Spiegel ausgebildet. Es ist denkbar, dass das 
Abdeckelement im Bereich der Reflektionsfläche 
und/oder auf der Reflektionsbeschichtung zumindest 
eine Schutzschicht aufweist, beispielsweise eine 
dielektrische Schicht, ein, insbesondere durchsichti-
ger Lack o.dgl. 

[0028] Außerdem wird ein, insbesondere das vorher 
genannte, Abdeckelement für eine erfindungsge-
mäße Solarmodulhaltevorrichtung vorgeschlagen.

[0029] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
der Reflektionseinheit kann eine vorteilhaft hohe 
Modularität erreicht werden, insbesondere da die 
Reflektionseinheit vorteilhaft unabhängig von einer 
Ausgestaltung eines Trägerschafts montiert und/o-
der demontiert werden kann. Es können vorteilhaft 
geringe Herstellungskosten erreicht werden, insbe-
sondere da eine Ausgestaltung des Trägerschafts 
für Vorrichtungen mit und ohne Reflektionseinheit 
beibehalten werden kann. Es kann eine vorteilhaft 
einfache und schnelle Montage der Reflektionsein-
heit ermöglicht werden. Die Montage der Reflek-
tionseinheit kann vorteilhaft nach einer Montage 
des Trägerschafts und/oder nach einer Montage der 
Solarmodule erfolgen.

[0030] Zudem wird eine Solarmodulvorrichtung mit 
zumindest einem bifazialen Solarmodul, insbeson-
dere einer Mehrzahl von bifazialen Solarmodulen, 
und mit zumindest einer erfindungsgemäßen Solar-
modulhaltevorrichtung vorgeschlagen. Die Solarmo-
dule sind insbesondere in einem montierten Zustand 
der Solarmodule an der Montageebene angeordnet. 
Insbesondere sind die Solarmodule in dem montier-
ten Zustand der Solarmodule derart angeordnet, 
dass Haupterstreckungsebenen der einzelnen Solar-
module zumindest im Wesentlichen parallel zur Mon-
tageebene ausgerichtet sind. Die Solarmodule sind 
bevorzugt über die Solarmodulhaltevorrichtung 
getragen. Die Solarmodulvorrichtung ist vorzugs-
weise dazu vorgesehen, über die an der Solarmodul-
haltevorrichtung angeordneten bifazialen Solarmo-
dule aus einfallendem Licht elektrische Energie zu 
gewinnen.

[0031] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
der Solarmodulvorrichtung kann eine vorteilhaft hohe 
Modularität erreicht werden, insbesondere da die 
Reflektionseinheit vorteilhaft unabhängig von einer 
Ausgestaltung des Trägerschafts montiert und/oder 
demontiert werden kann. Es können vorteilhaft 
geringe Herstellungskosten erreicht werden, insbe-
sondere da eine Ausgestaltung des Trägerschafts 
für Vorrichtungen mit und ohne Reflektionseinheit 
beibehalten werden kann. Es kann eine vorteilhaft 
einfache und schnelle Montage der Solarmodulvor-
richtung ermöglicht werden, insbesondere gegen-
über einer einteiligen Ausgestaltung des Träger-
schafts und der Reflektionseinheit, vorzugsweise da 
bei einer Montage des Trägerschafts nicht auf einen 
Schutz von Reflektionsflächen geachtet werden 
muss. Die Montage der Reflektionseinheit kann vor-
teilhaft nach einer Montage des Trägerschafts und/o-
der nach einer Montage der Solarmodule erfolgen. 
Durch eine Anordnung der Reflektionseinheit im 
Nahbereich des Trägerschafts bzw. am Trägerschaft 
kann eine vorteilhaft kompakte Ausgestaltung der 
Solarmodulvorrichtung erreicht werden. Es kann 
eine vorteilhaft hohe Energieausbeute durch die bifa-
zialen Solarmodule erreicht werden.

[0032] Des Weiteren wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Abdeckelements vor-
geschlagen. Bevorzugt wird in zumindest einem Ver-
fahrensschritt aus zumindest einem Metallblech ein 
Blechteil ausgeformt, insbesondere gestanzt oder 
geschnitten. Vorzugsweise werden/wird in zumindest 
einem Verfahrensschritt das Blechteil an einer/zwei 
zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Längs-
achse des Blechteils angeordneten Randbereichen 
gewalzt und/oder gehärtet. Bevorzugt wird in zumin-
dest einem Verfahrensschritt zu einer Ausbildung 
der/des Befestigungsbereiche/s zumindest eine, ins-
besondere die vorher genannte(n), Ausnehmung(en) 
in das Blechteil, insbesondere den/die Randbereiche 
eingebracht, vorzugsweise durch ein Stanz-, 
Schneid oder Pressverfahren. In zumindest einem 
Verfahrensschritt wird das Blechteil vorzugsweise 
zumindest im Wesentlichen parallel zu der Längs-
achse des Blechteils gebogen. Bevorzugt wird in 
zumindest einem Verfahrensschritt das Blechteil in 
einem Bereich zu einer Ausbildung einer Reflektions-
fläche poliert. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, 
dass in zumindest einem Verfahrensschritt eine, ins-
besondere die vorher genannte, Reflektionsbe-
schichtung und/oder die Schutzschicht auf das 
Blechteil, insbesondere die Reflektionsfläche des 
Blechteils aufgebracht wird/werden. Bevorzugt wird/-
werden in zumindest einem Verfahrensschritt, insbe-
sondere vor oder nach einer Ausbildung bzw. 
Beschichtung der Reflektionsfläche(n), das Blechteil 
an zumindest einem entlang einer maximalen Längs-
erstreckung und/oder der Längsachse des Blechteils 
ausgebildeten Ende des Blechteils eine/die abgerun-
dete und/oder umgebogene Kante ausgebildet. 
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Bevorzugt ist das Verfahren dazu vorgesehen, das 
Abdeckelement aus einem/dem einzelnen Blechteil 
auszubilden.

[0033] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
des Verfahrens kann eine vorteilhaft einfache und 
schnelle Herstellung der Reflektionseinheit ermög-
licht werden. Es können vorteilhaft geringe Herstel-
lungskosten ermöglicht werden. Es kann vorteilhaft 
eine einteilige Ausgestaltung der Reflektionseinheit 
erreicht werden.

[0034] Die erfindungsgemäße Solarmodulhaltevor-
richtung, die erfindungsgemäße Reflektionseinheit, 
die erfindungsgemäße Solarmodulvorrichtung 
und/oder das erfindungsgemäße Verfahren sollen/-
soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwen-
dung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbe-
sondere können/kann die erfindungsgemäße 
Solarmodulhaltevorrichtung, die erfindungsgemäße 
Reflektionseinheit, die erfindungsgemäße Solarmo-
dulvorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Ver-
fahren zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen 
Funktionsweise eine von einer hierin genannten 
Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Ein-
heiten sowie Verfahrensschritten abweichende 
Anzahl aufweisen. Zudem sollen bei den in dieser 
Offenbarung angegebenen Wertebereichen auch 
innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte 
als offenbart und als beliebig einsetzbar gelten.

Figurenliste

[0035] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen 
sind drei Ausführungsbeispiele der Erfindung darge-
stellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die 
Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombi-
nation. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmä-
ßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvol-
len weiteren Kombinationen zusammenfassen.

[0036] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Solarmodulvorrichtung mit 
bifazialen Solarmodulen und mit einer erfin-
dungsgemäßen Solarmodulhaltevorrichtung, 
die ein erfindungsgemäßes Abdeckelement 
umfasst, hergestellt durch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren,

Fig. 2 eine perspektivische Teildarstellung der 
erfindungsgemäßen Solarmodulvorrichtung in 
einem Bereich eines Trägerschafts der erfin-
dungsgemäßen Solarmodulhaltevorrichtung 
mit dem erfindungsgemäßen Abdeckelement,

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht der 
erfindungsgemäßen Solarmodulvorrichtung 
entlang einer Längsachse des Trägerschafts,

Fig. 4 einen schematischen Querschnitt durch 
den Trägerschaft und das am Trägerschaft 
angeordnete erfindungsgemäße Abdeckele-
ment,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines bei-
spielhaften Ablaufs des erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Herstellung des erfindungsge-
mäßen Abdeckelements,

Fig. 6 eine schematische Detailansicht einer 
erfindungsgemäßen Solarmodulvorrichtung mit 
einer alternativen Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Solarmodulhaltevorrichtung in 
einem Endbereich eines erfindungsgemäßen 
Abdeckelements der Solarmodulhaltevorrich-
tung,

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines 
Befestigungsmittels der alternativen Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Solarmodulhalte-
vorrichtung,

Fig. 8 eine perspektivische Teildarstellung einer 
weiteren alternativen Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Solarmodulvorrichtung in 
einem Bereich eines Trägerschafts der Solar-
modulhaltevorrichtung mit einem erfindungsge-
mäßen Abdeckelement, welches über klammer-
förmige Befestigungsmittel an dem Trägerschaft 
befestigt ist,

Fig. 9 einen schematischen Querschnitt durch 
den Trägerschaft und das am Trägerschaft 
angeordnete erfindungsgemäße Abdeckele-
ment der weiteren alternativen Ausgestaltung 
der erfindungsgemäßen Solarmodulvorrich-
tung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0037] In Fig. 1 ist eine Solarmodulvorrichtung 10a 
mit einer Mehrzahl von bifazialen Solarmodulen 12a 
und mit einer Solarmodulhaltevorrichtung 14a zu 
einem Aufstellen der Solarmodule 12a gezeigt. Die 
Solarmodule 12a der Solarmodulvorrichtung 10a 
sind entlang einer gedachten Montageebene 16a 
der Solarmodulhaltevorrichtung 14a angeordnet. 
Die Solarmodule 12a sind an der Solarmodulhalte-
vorrichtung 14a befestigt. Die Solarmodulvorrichtung 
10a ist zu einer Gewinnung von elektrischer Energie 
aus auf die Solarmodule 12a treffendem Licht vorge-
sehen. Die Solarmodulhaltevorrichtung 14a umfasst 
eine Trägereinheit 18a, welche einen Trägerschaft 
20a umfasst. Der Trägerschaft 20a ist dazu vorgese-
hen, die auf der gedachten Montageebene 16a ange-
ordneten bifazialen Solarmodule 12a zu tragen. Der 
Trägerschaft 20a, insbesondere eine Längsachse 
22a des Trägerschafts 20a, ist zumindest im Wesent-
lichen parallel zur Montageebene 16a angeordnet. 
Die Solarmodulhaltevorrichtung 14a umfasst eine 
Reflektionseinheit 24a zu einer Reflektion von einfall-
endem Licht auf eine dem Trägerschaft 20a zuge-
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wandte Seite der über den Trägerschaft 20a auf der 
gedachten Montageebene 16a getragenen bifazialen 
Solarmodule 12a. Die Trägereinheit 18a umfasst 
zwei Stützen 26a (in Fig. 1 ist lediglich eine der Stüt-
zen 26a gezeigt) zu einem Aufstellen des Träger-
schafts 20a. Der Trägerschaft 20a ist dazu vorgese-
hen, zumindest im Wesentlichen parallel zu einem 
Untergrund 28a der Solarvorrichtung 10a bzw. der 
Solarmodulhaltevorrichtung 14a und/oder zu einer 
Horizontalen 30a angeordnet zu werden. Die Solar-
modulhaltevorrichtung 14a umfasst eine Lagerein-
heit 32a und einen Motor 34a. Die Lagereinheit 32a 
ist dazu vorgesehen, den Trägerschaft 20a um eine 
Rotationsachse 36a beweglich zu lagern. Der Motor 
34a ist dazu vorgesehen, den Trägerschaft 20a 
zusammen mit den am Trägerschaft 20a gehaltenen 
Solarmodulen 12a in einer Bewegung um die Rota-
tionsachse 36a anzutreiben. Insbesondere ist die 
Rotationsachse 36a zumindest im Wesentlichen 
parallel zur Längsachse 22a des Trägerschafts 20a 
ausgerichtet. Bevorzugt verläuft die Rotationsachse 
36a entlang einer maximalen Längserstreckung des 
Trägerschafts 20a durch den Trägerschaft 20a. Es 
sind auch Ausgestaltungen der Solarmodulhaltevor-
richtung 14a mit einem starr angeordneten bzw. 
unbeweglich ausgebildeten Trägerschaft 20a denk-
bar.

[0038] Die Solarmodulhaltevorrichtung 14a, insbe-
sondere die Trägereinheit 18a, ist dazu vorgesehen, 
die Solarmodule 12a derart zu halten, dass zwischen 
den Solarmodulen 12a zumindest im Wesentlichen 
parallel zur Längsachse 22a des Trägerschafts 20a 
ein Spalt 38a gebildet ist. Der Spalt 38a erstreckt sich 
entlang der Längsachse 22a des Trägerschafts 20a, 
insbesondere zumindest im Wesentlichen vollstän-
dig über eine gesamte Breite der an der Solarmodul-
haltevorrichtung 14a angeordneten Solarmodule 
12a. Der Spalt 38a ist derart angeordnet, dass eine 
Gerade, welche die Montageebene 16a im Bereich 
des Spalts 38a senkrecht schneidet, durch den Trä-
gerschaft 20a verläuft. Es ist auch denkbar, dass die 
Solarmodule 12a jeweils zumindest einen lichtdurch-
lässigen Bereich aufweisen, wobei die Trägereinheit 
18a dazu vorgesehen ist, die Solarmodule 12a derart 
zu halten, dass der lichtdurchlässige Bereich zumin-
dest im Wesentlichen parallel zur Längsachse 22a 
des Trägerschafts 20a angeordnet ist.

[0039] Die Trägereinheit 18a umfasst eine Vielzahl 
von Befestigungselementen 42a, die dazu vorgese-
hen sind, die Solarmodule 12a an dem Trägerschaft 
20a zu befestigen. Insbesondere sind die Befesti-
gungselemente 42a dazu vorgesehen, die Solarmo-
dule 12a an der Montageebene 16a anzuordnen und 
zu fixieren. Jeweils zwei der Befestigungselemente 
42a sind dazu vorgesehen, zusammen zumindest 
ein zwischen den zwei Befestigungselementen 42a 
an der Montageebene 16a angeordnetes Solarmodul 
12a an dem Trägerschaft 20a zu befestigen.

[0040] In Fig. 2 ist die Solarmodulvorrichtung 10a in 
einem Bereich des Trägerschafts 20a gezeigt, wobei 
ein über den Trägerschaft 20a gehaltenes Solarmo-
dul 12a insbesondere nicht gezeigt ist. Die Reflek-
tionseinheit 24a umfasst eine Mehrzahl von Abde-
ckelementen 44a, welche jeweils zwei 
Reflektionsflächen 46a aufweisen und getrennt von 
dem Trägerschaft 20a ausgebildet sind. Die Abde-
ckelemente 44a sind dazu vorgesehen, in einem 
Nahbereich des Trägerschafts 20a befestigt zu wer-
den. Die Abdeckelemente 44a sind jeweils dazu vor-
gesehen, in zumindest einem montierten Zustand 
des jeweiligen Abdeckelements 44a eine Außenflä-
che 48a des Trägerschafts 20a (siehe Fig. 4) zu ver-
decken. Die Abdeckelemente 44a sind jeweils dazu 
vorgesehen, in dem montierten Zustand zumindest 
teilweise flächig an dem Trägerschaft 20a angelegt 
zu werden (vgl. auch Fig. 4). Die Abdeckelemente 
44a sind jeweils an einer der Montageebene 16a 
bzw. den Solarmodulen 12a zugewandten Außen-
seite des Trägerschafts 20a angeordnet. Die Abde-
ckelemente 44a sind dazu vorgesehen, an dem Trä-
gerschaft 20a befestigt zu werden. Alternativ ist 
denkbar, dass die Abdeckelemente 44a dazu vorge-
sehen sind, an den Befestigungselementen 42a oder 
einem anderen Bauteil der Trägereinheit 18a befes-
tigt zu werden und in dem Nahbereich des Träger-
schafts 20a angeordnet zu werden. Die Abdeckele-
mente 44a sind jeweils dazu vorgesehen, in dem 
montierten Zustand zusammen mit dem Trägerschaft 
20a eine Durchführung 50a zu begrenzen (vgl. 
Fig. 4). Die Abdeckelemente 44a sind jeweils zumin-
dest im Wesentlichen länglich ausgebildet. Die Abde-
ckelemente 44a der Reflektionseinheit 24a sind 
zumindest im Wesentlichen baugleich ausgebildet.

[0041] Die Durchführungen 50a sind jeweils durch 
eine Innenfläche 52a eines der Abdeckelemente 
44a (vgl. Fig. 4) und die Außenfläche 48a des Trä-
gerschafts 20a begrenzt. Die Durchführungen 50a 
erstrecken sich jeweils zumindest im Wesentlichen 
parallel zu einer Längsachse 54a des die jeweilige 
Durchführung 50a begrenzenden Abdeckelements 
44a und des Trägerschafts 20a. Die Durchführungen 
50a erstrecken sich jeweils zumindest im Wesentli-
chen vollständig über eine maximale Längserstre-
ckung 56a des die jeweilige Durchführung 50a 
begrenzenden Abdeckelements 44a (vgl. Fig. 3).

[0042] Die Abdeckelemente 44a sind jeweils dazu 
vorgesehen, an dem Trägerschaft 50a verlaufende 
Kabel 58a der Solarmodulvorrichtung 10a und/oder 
der Solarmodulhaltevorrichtung 14a, welche insbe-
sondere zu einem Anschluss von den bifazialen 
Solarmodulen 12a vorgesehen sind, über die von 
dem jeweiligen Abdeckelement 44a begrenzte 
Durchführung 50a zumindest teilweise aufzuneh-
men. Die Abdeckelemente 44a sind jeweils als ein 
kabelführendes Element ausgebildet, wobei insbe-
sondere die Durchführung 50a einen Kabelkanal 
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ausbildet. Die Abdeckelemente 44a sind dazu vorge-
sehen, die Kabel 58a über die maximale Längser-
streckung 56a des jeweiligen Abdeckelements 44a 
aufzunehmen, wobei insbesondere die Kabel 58a 
über die maximale Längserstreckung 56a des jewei-
ligen Abdeckelements 44a innerhalb der Durchfüh-
rung 50a angeordnet sind. Die Kabel 58a verlaufen 
über eine maximale Längserstreckung 56a der ein-
zelnen Abdeckelemente 44a innerhalb der Durchfüh-
rungen 50a. Die Abdeckelemente 44a weisen jeweils 
an zwei entlang einer maximalen Längserstreckung 
56a bzw. der Längsachse 54a des jeweiligen Abde-
ckelements 44a ausgebildeten Enden 60a, 62a eine 
umgebogene Kante 64a auf. Die umgebogenen Kan-
ten 64a begrenzen jeweils die die Durchführung 50a 
begrenzende Innenfläche 52a des Abdeckelements 
44a an zwei voneinander abgewandten Seiten. Die 
umgebogenen Kanten 64a der Abdeckelemente 
44a sind jeweils in einem Bereich einer Öffnung 
einer der Durchführungen 50a angeordnet.

[0043] Die Solarmodulhaltevorrichtung 14a umfasst 
eine Vielzahl von Befestigungsmitteln 66a zu einer 
Befestigung der Abdeckelemente 44a an dem Trä-
gerschaft 20a. Die Befestigungsmittel 66a sind als 
Schrauben ausgebildet. Die Abdeckelemente 44a 
bilden jeweils zwei Befestigungsbereiche 68a aus, 
welche sich jeweils zumindest im Wesentlichen 
parallel zur Längsachse 54a des jeweiligen Abde-
ckelements 44a über die maximalen Längserstre-
ckung 56a des jeweiligen Abdeckelements 44a 
erstrecken. Die Abdeckelemente 44a weisen jeweils 
in den Befestigungsbereichen 68a eine zumindest im 
Wesentlichen ebene Anlegefläche 70a auf (vgl. 
Fig. 4). Die Abdeckelemente 44a sind jeweils dazu 
vorgesehen, über die Anlegeflächen 70a flächig an 
dem Trägerschaft 20a angelegt zu werden. Alternativ 
sind auch andere Ausgestaltungen des Abdeckele-
ments 44a denkbar, beispielsweise mit lediglich 
einem Befestigungsbereich 68a bzw. einer Anlege-
fläche 70a, mit gebogenen Anlegeflächen 70a o.dgl. 
Innerhalb der Befestigungsbereiche 68a begrenzen 
die Abdeckelemente 44a jeweils eine Mehrzahl von 
Ausnehmungen 72a, die insbesondere dazu vorge-
sehen sind, eines der Befestigungsmittel 66a zu 
einem Befestigen des jeweiligen Abdeckelements 
44a an dem Trägerschaft 20a aufzunehmen. Der 
Trägerschaft 20a begrenzt eine Vielzahl von Ausneh-
mungen 74a (siehe Fig. 3), welche insbesondere als 
Schraublöcher ausgebildet sind. Die von dem Trä-
gerschaft 20a begrenzten Ausnehmungen 74a sind 
jeweils dazu vorgesehen, eines der Befestigungsmit-
tel 66a zu einem Befestigen des jeweiligen Abdecke-
lements 44a an dem Trägerschaft 20a aufzunehmen. 
Die Abdeckelemente 44a begrenzen jeweils elf Aus-
nehmungen 72a an jedem der zwei Befestigungsbe-
reiche 68a. Es sind jedoch auch andere Ausgestal-
tungen der Abdeckelemente 44a denkbar. Die 
Abdeckelemente 44a sind jeweils aus einem einzel-
nen Blechteil ausgeformt. Die Abdeckelemente 44a 

sind jeweils aus Stahlblech ausgebildet. Die Reflek-
tionsflächen 46a der Abdeckelemente 44a sind 
jeweils poliert, insbesondere hochglanz-poliert, aus-
gebildet. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass 
die Abdeckelemente 44a jeweils an den Reflektionsf-
lächen 46a zumindest eine Reflektionsbeschichtung 
aufweisen.

[0044] Vorzugsweise sind auch Ausgestaltungen 
der Solarmodulhaltevorrichtung 14a mit lediglich 
einem Abdeckelement 44a denkbar. Insbesondere 
sind alle hier beschriebenen Merkmale der Abdecke-
lemente 44a auch auf einzelne Abdeckelemente 44a 
lesbar.

[0045] Die Befestigungselemente 42a sind jeweils 
kraft- und/oder formschlüssig an dem Trägerschaft 
20a befestigt. Die Befestigungselemente 42a bilden 
jeweils zwei Haltebereiche 76a aus zu einem Anle-
gen der Solarmodule 12a an die Befestigungsele-
mente 42a. Die Haltebereiche 76a sind jeweils paral-
lel zur Montageebene 16a ausgerichtet. 
Vorzugsweise spannen die Haltebereiche 76a die 
gedachte Montageebene 16a auf. Die zwei Haltebe-
reiche 76a der einzelnen Befestigungselemente 42a 
sind senkrecht zur Montageebene 16a betrachtet 
beabstandet voneinander und versetzt zum Träger-
schaft 20a angeordnet. Die Befestigungselemente 
42a bilden zwischen den zwei Haltebereichen 76a 
jeweils einen Zwischenbereich 78a aus, welcher 
beabstandet von der Montageebene 16a bzw. 
einem an dem jeweiligen Befestigungselement 42a 
befestigten Solarmodul 12a ausgebildet ist. Insbe-
sondere sind die Befestigungselemente 42a inner-
halb des Zwischenbereichs 78a beabstandet von 
der Montageebene 16a bzw. den/dem Solarmodul 
(en) 12a angeordnet. Bevorzugt begrenzen die 
Befestigungselemente 42a mit der Montageebene 
16a über den Zwischenbereich 78a jeweils eine Aus-
sparung, welche insbesondere dazu vorgesehen 
sind, möglichst viel Licht auf die Rückseiten der bifa-
zialen Solarmodule 12a durchzulassen.

[0046] In Fig. 3 ist eine seitliche Schnittansicht der 
Solarmodulvorrichtung 10a gezeigt, wobei insbeson-
dere die Solarmodulvorrichtung 10a im Bereich des 
Trägerschafts 20a entlang der Längsachse 22a des 
Trägerschafts 20a geschnitten gezeigt ist. Die Befes-
tigungselemente 42a der Trägereinheit 18a, welche 
zu einem Befestigen der Solarmodule 12a an dem 
Trägerschaft 20a vorgesehen sind, sind dazu vorge-
sehen, entlang des Trägerschafts 20a beabstandet 
voneinander angeordnet zu werden. Jeweils zwei 
der Befestigungselemente 42a der Trägereinheit 
18a sind dazu vorgesehen, gemeinsam eines der 
bifazialen Solarmodule 12a an dem Trägerschaft 
20a zu befestigen. Die maximale Längserstreckung 
56a der einzelnen Abdeckelemente 44a entspricht 
mindestens 50 %, vorzugsweise mindestens 70 % 
und bevorzugt mindestens 80 %, eines minimalen 
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Abstands 86a der zwei Befestigungselemente 42a. 
Die maximale Längserstreckung 56a der einzelnen 
Abdeckelemente 44a entspricht insbesondere 
zumindest im Wesentlichen 90 % des minimalen 
Abstands 86a der zwei Befestigungselemente 42a. 
Die maximale Längserstreckung 56a der einzelnen 
Abdeckelemente 44a beträgt mindestens 20 cm, vor-
zugsweise mindestens 30 cm und bevorzugt mindes-
tens 40 cm. Insbesondere ist der minimale Abstand 
86a der zwei Befestigungselemente 42a abhängig 
von einer Größe der an der Solarmodulhaltevorrich-
tung 14a zu befestigenden Solarmodule 12a. Die 
Kabel 58a sind jeweils aus den Durchführungen 
50a heraus zu den Befestigungselementen 42a 
geführt, insbesondere durch die Befestigungsele-
mente 42a hindurch entlang der Längsachse 22a 
des Trägerschafts 20a. Insbesondere können die 
Solarmodule 12a über die Kabel 58a bzw. die Befes-
tigungselemente 42a elektrisch angeschlossen wer-
den. Alternativ ist denkbar, dass zwischen den zwei 
Befestigungselementen 42a eine Mehrzahl von, ins-
besondere kürzeren, Abdeckelementen angeordnet 
werden, welche jeweils eine Durchführung 50a 
begrenzen. Zudem ist denkbar, dass die Abdeckele-
mente zusammen eine einzelne Durchführung 50a 
ausbilden. Insbesondere weisen die Abdeckele-
mente in der alternativen Ausgestaltung zusammen 
eine maximale Längserstreckung 56a auf, welche 
mindestens 50 %, vorzugsweise mindestens 70 % 
und bevorzugt mindestens 80 %, des minimalen 
Abstands 86a der zwei Befestigungselemente 42a 
entspricht.

[0047] In Fig. 4 ist ein senkrecht zur Längsachse 
22a des Trägerschafts 20a ausgerichteter Quer-
schnitt des Trägerschafts 20a, eines der an dem Trä-
gerschaft 20a angeordneten Abdeckelemente 44a 
und der entlang des Trägerschafts 20a innerhalb 
der Durchführung 50a verlaufenden Kabel 58a 
gezeigt. Der Trägerschaft 20a weist Haltemittel 88a 
auf (in Fig. 4 lediglich ein Haltemittel 88a gezeigt), 
welche dazu vorgesehen sind, die Kabel 58a inner-
halb der Durchführungen 50a zu fixieren. Die Halte-
mittel 88a sind an dem Trägerschaft 20a, insbeson-
dere der Außenfläche 48a des Trägerschafts 20a, 
angeordnet. Die Haltemittel 88a sind jeweils als ein 
Haken ausgebildet. Alternativ sind auch andere Aus-
gestaltungen der Haltemittel 88a denkbar, beispiels-
weise als eine Lasche, als ein Klettverbindungsele-
ment, als eine Klammer, als ein Clip o.dgl. Die 
Haltemittel 88a sind dazu vorgesehen, die Kabel 
58a werkzeuglos an dem Trägerschaft 20a fixierbar 
und/oder von dem Trägerschaft 20a lösbar auszubil-
den. Die Haltemittel 88a sind entlang der maximalen 
Längserstreckung 56a der einzelnen Abdeckele-
mente 44a verteilt an dem Trägerschaft 20a ange-
ordnet. Die Kabel 58a sind, insbesondere über die 
Haltemittel 88a, jeweils an der die Durchführung 
50a begrenzenden Außenfläche 48a des Träger-
schafts 20a angeordnet. Alternativ oder zusätzlich 

ist denkbar, dass die Haltemittel 88a an den/einem 
der Abdeckelemente(n) 44a, insbesondere der 
Innenfläche 52a der/eines Abdeckelements 44a, 
angeordnet sind.

[0048] Die zwei Reflektionsflächen 46a der einzel-
nen Abdeckelemente 44a weisen jeweils eine Haupt-
erstreckungsebene auf, wobei die Haupterstre-
ckungsebenen der zwei Reflektionsflächen 46a 
eines der Abdeckelemente 44a in einem Winkel 90a 
von mindestens 45°, vorzugsweise mindestens 60° 
und bevorzugt mindestens 70°, zueinander angeord-
net sind. Die zwei Reflektionsflächen 46a der einzel-
nen Abdeckelemente 44a sind jeweils zumindest im 
Wesentlichen eben ausgebildet und geneigt zuei-
nander angeordnet. Die Abdeckelemente 44a bilden 
jeweils einen gebogenen Zwischenbereich 92a aus, 
wobei die zwei Reflektionsflächen 46a über den Zwi-
schenbereich 92a aneinander angeordnet sind. Die 
zwei Befestigungsbereiche 68a sind jeweils entlang 
der Längsachse 54a des Abdeckelements 44a 
betrachtet an einer dem Zwischenbereich 92a abge-
wandten Kante einer der Reflektionsflächen 46a 
angeordnet. Die zwei Befestigungsbereiche 68a 
sind an zwei voneinander abgewandten Seiten des 
Abdeckelements 44a angeordnet.

[0049] Die Abdeckelemente 44a erstrecken sich 
jeweils in dem montierten Zustand entlang einer 
Haupterstreckungsachse 94a des Trägerschafts 
20a betrachtet um mindestens 40°, vorzugsweise 
mindestens 50° und bevorzugt mindestens 60°, um 
die Haupterstreckungsachse 94a des Trägerschafts 
20a, wobei insbesondere ein Winkelbereich 95a um 
die Haupterstreckungsachse 94a, insbesondere eine 
Mittelachse, des Trägerschafts 20a von dem 
Abdeckelement 44a umschlossen bzw. verdeckt ist. 
Die Befestigungsmittel 66a sind dazu vorgesehen, 
zu einem Befestigen eines der Abdeckelemente 
44a am Trägerschaft 20a außerhalb der von dem 
jeweiligen Abdeckelement 44a begrenzten Durch-
führung 50a angeordnet zu werden. Die zwei Befes-
tigungsbereiche 68a erstrecken sich beabstandet 
von den Reflektionsflächen 46a und der Innenfläche 
52a des Abdeckelements 44a. Die Anlegeflächen 
70a sind entlang der Längsachse 54a des Abdecke-
lements 44a betrachtet jeweils geneigt zu den zwei 
Reflektionsflächen 46a ausgebildet. Die Anlegeflä-
chen 70a sind entlang der Längsachse 54a des 
Abdeckelements 44a betrachtet jeweils korrespon-
dierend, insbesondere parallel, zu Auflageflächen 
96a des Trägerschafts 20a ausgebildet. Insbeson-
dere ist das Abdeckelement 44a dazu vorgesehen, 
über die Anlegeflächen 70a an den Auflageflächen 
96a des Trägerschafts 20a angelegt zu werden. Die 
Auflageflächen 96a des Trägerschafts 20a sind ins-
besondere beabstandet von der die Durchführung 
50a begrenzenden Außenfläche 48a des Träger-
schafts 20a angeordnet. Der Trägerschaft 20a weist 
entlang der Längsachse 22a des Trägerschafts 20a 
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betrachtet eine im Wesentlichen sechseckige Grund-
form auf, wobei die Kanten des Trägerschafts 20a, 
insbesondere der Grundform, vorzugsweise abge-
rundet ausgebildet sind. Der Trägerschaft 20a ist 
als ein Hohlprofil ausgebildet. Bevorzugt ist der Trä-
gerschaft 20a aus einem Metall, insbesondere Alu-
minium oder Stahl, ausgebildet.

[0050] Die Durchführungen 50a sind jeweils in 
zumindest einer senkrecht zur Längsachse 54a des 
die jeweilige Durchführung 50a begrenzenden Abde-
ckelements 44a und/oder des Trägerschafts 20a 
ausgerichteten Schnittebene betrachtet zumindest 
im Wesentlichen vollständig geschlossen ausgebil-
det. Die Durchführungen 50a weisen jeweils eine im 
Wesentlichen dreieckige Querschnittsfläche auf. Die 
umgebogenen Kanten 64a der Abdeckelemente 44a 
erstrecken sich jeweils entlang der Längsachse 54a 
des die jeweilige Kante 64a aufweisenden Abdecke-
lements 44a betrachtet zumindest im Wesentlichen 
vollständig über eine maximale Quererstreckung 
98a der die Durchführung 50a begrenzenden Innen-
fläche 52a des die jeweilige Kante 64a aufweisenden 
Abdeckelements 44a, welche insbesondere zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zur Längsachse 
54a des Abdeckelements 44a ausgerichtet ist.

[0051] Das Abdeckelemente 44a sind jeweils dazu 
vorgesehen, senkrecht zu der Längsachse 22a bzw. 
einer Mittelachse des Trägerschafts 20a betrachtet, 
bevorzugt senkrecht zur Montageebene 16a von der 
Montageebene 16a aus betrachtet, insbesondere in 
einem Bereich des Trägerschafts 20a in dem das 
jeweilige Abdeckelement 44a angeordnet ist, min-
destens 50 %, vorzugsweise mindestens 60 % und 
bevorzugt mindestens 65 %, einer sichtbaren Ober-
fläche des Trägerschafts 20a zu verdecken. Die 
Abdeckelemente 44a weisen jeweils eine maximale 
Quererstreckung 120a auf, die sich insbesondere 
senkrecht zu der Längsachse 54a des jeweiligen 
Abdeckelements 44a (vgl. Fig. 2) erstreckt, wobei 
die maximale Quererstreckung 120a der Abdeckele-
mente 44a mindestens 50 %, vorzugsweise mindes-
tens 60 % und bevorzugt mindestens 65 %, einer 
maximalen Quererstreckung 122a des Trägerschafts 
20a entspricht, die sich insbesondere senkrecht zur 
Längsachse 22a des Trägerschafts 20a und parallel 
zur maximalen Quererstreckung 120a des Abdecke-
lements 44a erstreckt. Die maximale Quererstre-
ckung 120a der Abdeckelemente 44a, die sich insbe-
sondere senkrecht zur Längsachse 54a des 
Abdeckelements 44a erstreckt, beträgt mindestens 
5 cm, vorzugsweise mindestens 10 cm und bevor-
zugt mindestens 12 cm.

[0052] In Fig. 5 ist ein beispielhafter Ablauf eines 
Verfahrens 100a zur Herstellung eines der Abdecke-
lemente 44a gezeigt. In einem Verfahrensschritt 
102a des Verfahrens 100a wird aus einem Metall-
blech ein Blechteil ausgeformt, insbesondere 

gestanzt, geschnitten oder gepresst. In einem weite-
ren Verfahrensschritt 104a des Verfahrens 100a wird 
das Blechteil an zwei zumindest im Wesentlichen 
parallel zu einer Längsachse des Blechteils angeord-
neten Randbereichen gewalzt und/oder gehärtet. In 
einem weiteren Verfahrensschritt 106a des Verfah-
rens 100a werden zu einer Ausbildung der Befesti-
gungsbereiche 68a des herzustellenden Abdeckele-
ments 44a die Ausnehmungen 72a in das Blechteil, 
insbesondere die Randbereiche eingebracht, vor-
zugsweise durch ein Stanz-, Schneid oder Pressver-
fahren. In einem weiteren Verfahrensschritt 108a des 
Verfahrens 100a wird das Blechteil zumindest im 
Wesentlichen parallel zu der Längsachse des Blech-
teils gebogen, wobei der Zwischenbereich 92a des 
herzustellenden Abdeckelements 44a ausgeformt 
wird und die Befestigungsbereiche 68a jeweils relativ 
zu den auszubildenden Reflektionsflächen 46a des 
herzustellenden Abdeckelements 44a geneigt wer-
den. In einem weiteren Verfahrensschritt 110a des 
Verfahrens 100a wird das Blechteil in den zumindest 
im Wesentlichen ebenen Bereichen zwischen dem 
Zwischenbereich 92a des herzustellenden Abdecke-
lements 44a und den zwei Befestigungsbereichen 
68a des herzustellenden Abdeckelements 44a zu 
einer Ausbildung der Reflektionsflächen 46a des 
herzustellenden Abdeckelements 44a poliert. Alter-
nativ oder zusätzlich ist denkbar, dass in zumindest 
einem Verfahrensschritt des Verfahrens 100a eine 
Reflektionsbeschichtung und/oder eine Schutz-
schicht auf das Blechteil, insbesondere die Reflek-
tionsflächen des Blechteils, aufgebracht wird/wer-
den. In einem weiteren Verfahrensschritt 112a des 
Verfahrens 100a wird das Blechteil an zwei entlang 
einer maximalen Längserstreckung und/oder der 
Längsachse des Blechteils ausgebildeten Enden 
des Blechteils jeweils die umgebogenen Kanten 
64a des herzustellenden Abdeckelements 44a aus-
gebildet.

[0053] In den Fig. 6 bis Fig. 9 sind weitere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nachfol-
gende Beschreibung und Zeichnungen beschränken 
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen 
den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich 
bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf 
Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich 
auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschrei-
bung des vorhergehenden Ausführungsbeispiels, 
insbesondere der Fig. 1 bis Fig. 5, verwiesen werden 
kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbeispiele 
ist der Buchstabe a den Bezugszeichen des Ausfüh-
rungsbeispiels in den Fig. 1 bis Fig. 5 nachgestellt. In 
den Ausführungsbeispielen der Fig. 6 bis Fig. 9 ist 
der Buchstabe a jeweils durch einen der Buchstaben 
b und c ersetzt.

[0054] In Fig. 6 ist eine Solarmodulvorrichtung 10b 
mit einer alternativen Ausgestaltung einer Solarmo-
dulhaltevorrichtung 14b zu einem Aufstellen von bifa-
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zialen Solarmodulen 12b gezeigt. Die Solarmodul-
vorrichtung 10b umfasst eine Mehrzahl von bifazia-
len Solarmodulen 12b. Die Solarmodulhaltevorrich-
tung 14b umfasst eine Trägereinheit 18b, welche 
einen Trägerschaft 20b umfasst. Der Trägerschaft 
20b ist dazu vorgesehen, die auf einer gedachten 
Montageebene 16b angeordneten bifazialen Solar-
module 12b der Solarmodulvorrichtung 10b zu tra-
gen. Der Trägerschaft 20b, insbesondere eine 
Längsachse 22b des Trägerschafts 20b, ist zumin-
dest im Wesentlichen parallel zur Montageebene 
16b angeordnet. Die Solarmodulhaltevorrichtung 
14b umfasst eine Reflektionseinheit 24b zu einer 
Reflektion von einfallendem Licht auf eine dem Trä-
gerschaft 20b zugewandte Seite der über den Trä-
gerschaft 20b auf der gedachten Montageebene 
16b getragenen bifazialen Solarmodule 12b. Die 
Reflektionseinheit 24b umfasst eine Mehrzahl von 
Abdeckelementen 44b, welche jeweils zwei Reflek-
tionsflächen 46b aufweisen und getrennt von dem 
Trägerschaft 20b ausgebildet sind. Die Abdeckele-
mente 44b sind dazu vorgesehen, in einem Nahbe-
reich des Trägerschafts 20b befestigt zu werden. Die 
Abdeckelemente 44b sind dazu vorgesehen, in 
einem montierten Zustand eine Außenfläche 48b 
des Trägerschafts 20b (in Fig. 6 nicht gezeigt, vgl. 
Fig. 4) zu verdecken. Die in den Fig. 6 und Fig. 7 
dargestellte Solarmodulhaltevorrichtung 14b weist 
eine zumindest im Wesentlichen analoge Ausgestal-
tung zu der in der Beschreibung der Fig. 1 bis Fig. 5 
beschriebenen Solarmodulhaltevorrichtung 14a auf, 
so dass bezüglich einer Ausgestaltung der in den 
Fig. 6 und Fig. 7 dargestellten Solarmodulhaltevor-
richtung 14b zumindest im Wesentlichen auf die 
Beschreibung der Fig. 1 bis Fig. 5 verwiesen werden 
kann. Im Unterschied zu der in der Beschreibung der 
Fig. 1 bis Fig. 5 beschriebenen Solarmodulhaltevor-
richtung 14a umfasst die in den Fig. 6 und Fig. 7 dar-
gestellte Solarmodulhaltevorrichtung 14b eine Viel-
zahl von Befestigungsmitteln 66b zu einer 
Befestigung der Abdeckelemente 44b an dem Trä-
gerschaft 20b, wobei die Befestigungsmittel 66b 
jeweils zu einer Rastverbindung vorgesehen sind. 
Die Befestigungsmittel 66b sind dazu vorgesehen, 
zu einem Befestigen eines der Abdeckelemente 
44b am Trägerschaft 20b außerhalb einer durch 
das jeweilige Abdeckelement 44b und den Träger-
schaft 20b begrenzten Durchführung 50b (in Fig. 6 
nicht gezeigt, vgl. Fig. 4) angeordnet zu werden. 
Die Befestigungsmittel 66b sind jeweils als eine 
Klammer ausgebildet (vgl. Fig. 7). Die Befestigungs-
mittel 66b sind dazu vorgesehen, zur Befestigung 
des Abdeckelements 44b durch von dem Abdeckele-
ment 44b begrenzte Ausnehmungen 72b und von 
dem Trägerschafts 20b begrenzte Ausnehmungen 
74b (in Fig. 6 nicht gezeigt, vgl. Fig. 3) hindurch 
geführt zu werden, wobei insbesondere eine kraft- 
und formschlüssige Verbindung des Abdeckele-
ments 44b und des Trägerschafts 20b entsteht. Die 
Befestigungsmittel 66b sind dazu vorgesehen, das 

Abdeckelement 44b durch ein Verklemmen an dem 
Trägerschaft 20b zu befestigen. Alternativ oder 
zusätzlich ist denkbar, dass die Solarmodulhaltevor-
richtung 14b zumindest ein Befestigungsmittel bzw. 
eine Mehrzahl an Befestigungsmitteln zu einer 
Befestigung des Abdeckelements 44b an dem Trä-
gerschaft 20b umfasst, wobei insbesondere das/die 
Befestigungsmittel jeweils verschieden von einem 
Rastelement ausgebildet sind/ist. Beispielsweise sin-
d/ist die/das Befestigungsmittel zu einer Schraub- 
und/oder Pressverbindung vorgesehen. Beispiels-
weise sind/ist die/das Befestigungsmittel als Schrau-
ben, Nieten o.dgl. ausgebildet. Alternativ oder 
zusätzlich ist denkbar, dass das/die Befestigungsmit-
tel 66b an dem Abdeckelement 44b oder dem Trä-
gerschaft 20b befestigt, stoffschlüssig mit diesem 
verbunden und/oder einteilig mit diesem ausgebildet 
ist/sind. Beispielsweise begrenzt der Trägerschaft 
20b die Mehrzahl von Ausnehmungen 74b, wobei 
das Abdeckelement 44b eine Mehrzahl von Befesti-
gungsmitteln 66b ausbildet, welche dazu vorgese-
hen sind, zu einer Montage des Abdeckelements 
44b an dem Trägerschaft 20b durch die Ausnehmun-
gen 74b des Trägerschafts 20b gedrückt zu werden. 
In Fig. 7 ist eine schematische Darstellung eines der 
Befestigungsmittel 66b gezeigt. Die Befestigungsmit-
tel 66b sind jeweils aus einem einzelnen Stück 
Metall, insbesondere Metallblech, ausgebildet. Die 
Befestigungsmittel 66b weisen jeweils zwei Flügel 
114b auf, die entlang einer durch die zwei Flügel 
114b verlaufenden Achse relativ zueinander beweg-
bar sind. Insbesondere sind die Befestigungsmittel 
66b derart ausgebildet, dass die zwei Flügel 114b 
bei einer Bewegung aufeinander zu mit einer Rück-
stellkraft beaufschlagt werden. Die Flügel 114b bil-
den jeweils einen Rastfortsatz 116b aus, welcher 
jeweils auf einer dem anderen Flügel 114b abge-
wandten Seite eines der Flügel 114b angeordnet ist. 
Bevorzugt bilden die zwei Flügel 114b jeweils einen 
weiteren Rastfortsatz 118b aus, die jeweils in einem 
Endbereich des jeweiligen den Rastfortsatz ausbild-
enden Flügels 114b angeordnet sind. Bevorzugt sind 
die Befestigungsmittel 66b dazu vorgesehen, das 
Abdeckelement 44b und den Trägerschaft 20b, ins-
besondere Wandungen des Abdeckelements 44b 
und des Trägerschafts 20b, zu einem Befestigen 
des Abdeckelements 44b an dem Trägerschaft 20b 
zwischen dem Rastfortsatz 116b und dem weiteren 
Rastfortsatz 118b zu verklemmen. Die Befestigungs-
mittel 66b sind dazu vorgesehen, das Abdeckele-
ment 44b werkzeuglos an dem Trägerschaft 20a 
befestigbar und/oder von dem Trägerschaft 20a lös-
bar auszubilden. Alternativ ist denkbar, dass die 
Befestigungsmittel 66b jeweils als eine Kunststoff-
schraube ausgebildet sind, welche dazu vorgesehen 
sind, zu einer Befestigung des Abdeckelements 44b 
an dem Trägerschaft 20b mit einem als Kunststoff-
einsatz ausgebildeten weiteren Befestigungsmittel, 
welches insbesondere an dem Trägerschaft 20b 
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angeordnet, insbesondere befestigt, ist, zusammen-
zuwirken.

[0055] In den Fig. 8 und Fig. 9 ist eine Solarmodul-
vorrichtung 10c mit einer weiteren alternativen Aus-
gestaltung einer Solarmodulhaltevorrichtung 14c zu 
einem Aufstellen von bifazialen Solarmodulen 12c 
gezeigt. Die Solarmodulvorrichtung 10c umfasst 
eine Mehrzahl von bifazialen Solarmodulen 12c. Die 
Solarmodulhaltevorrichtung 14c umfasst eine Trä-
gereinheit 18c, welche einen Trägerschaft 20c 
umfasst. Der Trägerschaft 20c ist dazu vorgesehen, 
die auf einer gedachten Montageebene 16c ange-
ordneten bifazialen Solarmodule 12c der Solarmo-
dulvorrichtung 10c zu tragen. Der Trägerschaft 20c, 
insbesondere eine Längsachse 22c des Träger-
schafts 20c, ist zumindest im Wesentlichen parallel 
zur Montageebene 16c angeordnet. Die Solarmodul-
haltevorrichtung 14c umfasst eine Reflektionseinheit 
24c zu einer Reflektion von einfallendem Licht auf 
eine dem Trägerschaft 20c zugewandte Seite der 
über den Trägerschaft 20c auf der gedachten Monta-
geebene 16c getragenen bifazialen Solarmodule 
12c. Die Reflektionseinheit 24c umfasst zumindest 
ein Abdeckelement 44c, welches zwei Reflektionsflä-
chen 46c aufweist und getrennt von dem Träger-
schaft 20c ausgebildet ist. Das Abdeckelement 44c 
ist dazu vorgesehen, in einem Nahbereich des Trä-
gerschafts 20c, insbesondere an dem Trägerschaft 
20c, befestigt zu werden. Das Abdeckelement 44c 
ist dazu vorgesehen, in einem montierten Zustand 
eine Außenfläche 48c des Trägerschafts 20c (siehe 
Fig. 9) zu verdecken. 

[0056] Die in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellte 
Solarmodulhaltevorrichtung 14c weist eine zumin-
dest im Wesentlichen analoge Ausgestaltung zu der 
in der Beschreibung der Fig. 1 bis Fig. 5 beschriebe-
nen Solarmodulhaltevorrichtung 14a auf, so dass 
bezüglich einer Ausgestaltung der in den Fig. 8 und 
Fig. 9 dargestellten Solarmodulhaltevorrichtung 14c 
zumindest im Wesentlichen auf die Beschreibung der 
Fig. 1 bis Fig. 5 verwiesen werden kann. Im Unter-
schied zu der in der Beschreibung der Fig. 1 bis 
Fig. 5 beschriebenen Solarmodulhaltevorrichtung 
14a umfasst die in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellte 
Solarmodulhaltevorrichtung 14c Befestigungsmittel 
66c zu einer Befestigung des Abdeckelements 44c 
an dem Trägerschaft 20c mittels einer Klemm- und/o-
der Rastverbindung, wobei die Befestigungsmittel 
66c jeweils dazu vorgesehen sind, den Trägerschaft 
20c zur Befestigung des Abdeckelements 44c ent-
lang der Längsachse 22c des Trägerschafts 20c 
betrachtet um die Längsachse 22c zumindest größ-
tenteils zu umschließen. Die Solarmodulhaltevorrich-
tung 14c umfasst insbesondere genau zwei Befesti-
gungsmittel 66c zur Befestigung des 
Abdeckelements 44c an dem Trägerschaft 20c. Die 
Befestigungsmittel 66c sind jeweils aus einem Draht-
stück ausgebildet. Die Befestigungsmittel 66c sind 

jeweils als ein Federdraht ausgebildet. Die Befesti-
gungsmittel 66c sind jeweils klammerförmig ausge-
formt. Die Befestigungsmittel 66c sind aus einem 
Metall ausgebildet. Die Befestigungsmittel 66c wei-
sen jeweils eine maximale Breite 124c von höchs-
tens 2 cm, vorzugsweise höchstens 1 cm, bevorzugt 
höchstens 0,5 cm und ganz besonders bevorzugt 
höchstens 0,3 cm, auf. Bevorzugt weisen die jeweils 
als Federdraht ausgebildeten Befestigungsmittel 
jeweils einen maximalen Durchmesser von zumin-
dest im Wesentlichen 0,3 cm auf. Insbesondere ist 
das Abdeckelement 44c, insbesondere Befesti-
gungsbereiche des Abdeckelements 44c (vgl. 68a 
in Fig. 2 und Fig. 4), vorzugsweise bei einer Befesti-
gung über die in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten 
Befestigungsmittel 66c, frei von Ausnehmungen 
und/oder Durchführungen ausgebildet. Dadurch 
kann eine vorteilhaft einfache, schnelle und kosten-
günstige Herstellung des Abdeckelements 44c 
ermöglicht werden.

[0057] In Fig. 9 ist ein Querschnitt der Solarmodul-
haltevorrichtung 14c in einem Bereich des Träger-
schafts 20c und des Abdeckelements 44c gezeigt. 
Die Befestigungsmittel 66c umgreifen das Abdeck-
element 44c über eine maximale Quererstreckung 
98c des Abdeckelements 44c, insbesondere die 
Reflektionsflächen 46c. Die Befestigungsmittel 66c 
erstrecken sich in einem an dem Trägerschaft 20c 
befestigten Zustand entlang der Längsachse 22c 
des Trägerschafts 20c betrachtet jeweils über einen 
Winkelbereich von mindestens 180°, vorzugsweise 
mindestens 200° und bevorzugt mindestens 220°, 
um die Längsachse 22c des Trägerelements 20c. 
Die Befestigungselemente 66c liegen jeweils an 
einer Außenfläche des Abdeckelements 44c, welche 
sich insbesondere über die Befestigungsbereiche, 
die Reflektionsflächen 46c und einen Zwischenbe-
reich 92c des Abdeckelements 44c erstreckt, und, 
insbesondere in einem von dem Abdeckelement 
44c beabstandeten Bereich, an einer Außenfläche 
des Trägerschafts 20c an, welche insbesondere ver-
schieden von einer Auflagefläche 96c des Träger-
schafts 20c und von der von dem Abdeckelement 
44c verdeckten Außenfläche 48c des Trägerschafts 
20c ausgebildet ist. Die Befestigungsmittel 66c sind 
jeweils dazu vorgesehen, den Trägerschaft 20c zur 
Klemm- und/oder Rastverbindung mit dem Träger-
schaft 20c zu hintergreifen. Bevorzugt sind die 
Befestigungsmittel 66c formflexibel elastisch ausge-
bildet. Insbesondere sind die Befestigungsmittel 66c 
jeweils dazu vorgesehen, zur Klemm- und/oder Rast-
verbindung mit dem Trägerschaft 20c über ein kurz-
zeitiges elastisches Verbiegen zumindest teilweise 
um das an dem Trägerschaft 20c angeordnete 
Abdeckelement 44c und den Trägerschaft 20c 
herum bewegt zu werden. Die Befestigungsmittel 
66c weisen in deren zwei Endbereichen jeweils 
einen nach außen, insbesondere von dem Träger-
schaft 20c weg gebogenen Abschnitt auf, die insbe-
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sondere zu einer einfacheren Montage und/oder 
Demontage der Befestigungsmittel 66c vorgesehen 
sind.

[0058] Vorzugsweise begrenzt das Abdeckelement 
44c Führungsvertiefungen (in Figuren nicht explizit 
gezeigt), welche dazu vorgesehen sind, in einem an 
dem Trägerschaft 20c befestigten Zustand des 
Abdeckelements 44c jeweils ein Befestigungsmittel 
66c zumindest teilweise aufzunehmen. Bevorzugt 
erstrecken sich die Führungsvertiefungen jeweils 
zumindest im Wesentlichen senkrecht zur Längs-
achse 54c des Abdeckelements 44c. Durch die Füh-
rungsvertiefungen kann ein vorteilhaft sicherer Halt 
der Befestigungsmittel 66c gegenüber einer Bewe-
gung parallel zur Längsachse 22c, 54c des Abdecke-
lements 44c und/oder des Trägerschafts 20c ermög-
licht werden. Es ist denkbar, dass sich die 
Führungsvertiefungen jeweils über die gesamte 
maximale Quererstreckung 120c des Abdeckele-
ments 44c erstrecken oder lediglich über einen Teil 
der maximalen Quererstreckung 120c des Abdecke-
lements 44c, vorzugsweise an zwei Seitenbereichen 
und/oder dem Zwischenbereich 78c des Abdeckele-
ments 44c.

[0059] Alternativ ist denkbar, dass die Befestigungs-
mittel 66c jeweils dazu vorgesehen sind, von einer 
dem Abdeckelement 44c abgewandten Seite des 
Trägerschafts 20c an dem Trägerschaft 20c ange-
ordnet zu werden, wobei das Abdeckelement 44c 
durch die Befestigungsmittel 66c insbesondere über 
die Befestigungsbereiche an dem Trägerschaft 20c 
befestigt wird (in Figuren nicht gezeigt). Vorzugs-
weise sind die Befestigungsmittel 66c dabei beab-
standet von den Reflektionsflächen 46c und dem 
Zwischenbereich 92c des Abdeckelements 44c 
angeordnet. Insbesondere in dieser alternativen 
Ausgestaltung hintergreifen die Befestigungsmittel 
66c den Trägerschaft 20c zur Befestigung des Abde-
ckelements 44c an dem Trägerschaft 20c in einem 
Bereich der Auflagefläche 96c zusammen mit den 
Befestigungsbereichen des Abdeckelements 44c.

Patentansprüche

1. Solarmodulhaltevorrichtung zu einem Aufstel-
len von bifazialen Solarmodulen (12a; 12b; 12c), mit 
zumindest einer Trägereinheit (18a; 18b; 18c), 
wobei die Trägereinheit (18a; 18b; 18c) zumindest 
einen Trägerschaft (20a; 20b; 20c) umfasst, der 
dazu vorgesehen ist, zumindest ein auf einer 
gedachten Montageebene (16a; 16b; 16c) angeord-
netes bifaziales Solarmodul (12a; 12b; 12c) zu tra-
gen, wobei der Trägerschaft (20a; 20b; 20c) zumin-
dest im Wesentlichen parallel zur Montageebene 
(16a; 16b; 16c) angeordnet ist, und mit zumindest 
einer Reflektionseinheit (24a; 24b; 24c) zu einer 
Reflektion von einfallendem Licht auf eine dem Trä-
gerschaft (20a; 20b; 20c) zugewandte Seite eines 

über den Trägerschaft (20a; 20b; 20c) auf der 
gedachten Montageebene (16a; 16b; 16c) getrage-
nen bifazialen Solarmoduls (12a; 12b; 12c), 
dadurch gekennzeichnet, dass die Reflektionsein-
heit (24a; 24b; 24c) zumindest ein Abdeckelement 
(44a; 44b; 44c) umfasst, welches zumindest eine 
Reflektionsfläche (46a; 46b; 46c) aufweist und 
getrennt von dem Trägerschaft (20a; 20b; 20c) aus-
gebildet ist, wobei das Abdeckelement (44a; 44b; 
44c) dazu vorgesehen ist, in einem Nahbereich 
des Trägerschafts (20a; 20b; 20c) befestigt zu wer-
den, wobei das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
dazu vorgesehen ist, in zumindest einem montierten 
Zustand des Abdeckelements (44a; 44b; 44c) 
zumindest eine Außenfläche (48a; 48b; 48c) des 
Trägerschafts (20a; 20b; 20c) zu verdecken.

2. Solarmodulhaltevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment (44a; 44b; 44c) dazu vorgesehen ist, in dem 
montierten Zustand zumindest teilweise flächig an 
dem Trägerschaft (20a; 20b; 20c) angelegt zu wer-
den.

3. Solarmodulhaltevorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Abdeckelement (44a; 44b; 44c) dazu vorgesehen 
ist, in dem montierten Zustand zusammen mit dem 
Trägerschaft (20a; 20b; 20c) zumindest eine Durch-
führung (50a; 50b; 50c) zu begrenzen.

4. Solarmodulhaltevorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment (44a; 44b; 44c) dazu vorgesehen ist, an dem 
Trägerschaft (20a; 20b; 20c) verlaufende Kabel 
(58a; 58b; 58c), welche insbesondere zu einem 
Anschluss von zumindest einem bifazialen Solarmo-
dul (12a; 12b; 12c) vorgesehen sind, über die 
Durchführung (50a; 50b; 50c) zumindest teilweise 
aufzunehmen.

5. Solarmodulhaltevorrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Reflektionsein-
heit (24a; 24b; 24c), insbesondere das Abdeckele-
ment (44a; 44b; 44c), und/oder der Trägerschaft 
(20a; 20b; 20c) zumindest ein Haltemittel (88a) auf-
weist/aufweisen, welches dazu vorgesehen ist, 
Kabel (58a; 58b; 58c) innerhalb der Durchführung 
(50a; 50b; 50c) zu fixieren.

6. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
an zumindest einem entlang einer maximalen 
Längserstreckung (56a; 56b; 56c) des Abdeckele-
ments (44a; 44b; 44c) ausgebildeten Ende (60a; 
62a) des Abdeckelements (44a; 44b; 44c) zumin-
dest eine abgerundete und/oder umgebogene 
Kante (64a; 64b; 64c) aufweist.
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7. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägereinheit (18a; 18b; 18c) 
zumindest zwei Befestigungselemente (42a; 42b; 
42c) zu einem Befestigen zumindest eines bifazia-
len Solarmoduls (12a; 12b; 12c) an dem Träger-
schaft (20a; 20b; 20c) umfasst, wobei die zwei 
Befestigungselemente (42a; 42b; 42c) dazu vorge-
sehen sind, entlang des Trägerschafts (20a; 20b; 
20c) beabstandet voneinander angeordnet zu wer-
den und gemeinsam zumindest ein bifaziales Solar-
modul (12a; 12b; 12c) an dem Trägerschaft (20a; 
20b; 20c) zu befestigen, wobei das Abdeckelement 
(44a; 44b; 44c) eine maximale Längserstreckung 
(56a; 56b; 56c) aufweist, welche mindestens 50 % 
eines minimalen Abstands (86a; 86b; 86c) der zwei 
Befestigungselemente (42a; 42b; 42c) entspricht.

8. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
zumindest zwei Reflektionsflächen (46a; 46b; 46c) 
aufweist, wobei Haupterstreckungsebenen der zwei 
Reflektionsflächen (46a; 46b; 46c) in einem Winkel 
(90a; 90c) von mindestens 45° zueinander angeord-
net sind.

9. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
zumindest zwei zumindest im Wesentlichen ebene 
Reflektionsflächen (46a; 46b; 46c) aufweist, welche 
geneigt zueinander angeordnet sind.

10. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Abdeckelement (44a; 44b; 
44c) in dem montierten Zustand entlang einer 
Haupterstreckungsachse (94a; 94b; 94c) des Trä-
gerschafts (20a; 20b; 20c) betrachtet um mindes-
tens 40° um die Haupterstreckungsachse (94a; 
94b; 94c) des Trägerschafts (20a; 20b; 20c) 
erstreckt.

11. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet 
durch zumindest ein Befestigungsmittel (66b; 66c) 
zu einer Befestigung des Abdeckelements (44b; 
44c) an dem Trägerschaft (20b; 20c), wobei das 
zumindest eine Befestigungsmittel (66b; 66c) zu 
einer Rastverbindung vorgesehen ist.

12. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5, gekennzeichnet durch zumin-
dest ein Befestigungsmittel (66a; 66b; 66c) zu einer 
Befestigung des Abdeckelements (44a; 44b; 44c) an 
dem Trägerschaft (20a; 20b; 20c), wobei das zumin-
dest eine Befestigungsmittel (66a; 66b; 66c) dazu 
vorgesehen ist, zu einem Befestigen des Abdecke-
lements (44a; 44b; 44c) am Trägerschaft (20a; 20b; 

20c) außerhalb der Durchführung (50a; 50b; 50c) 
angeordnet zu werden.

13. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet 
durch zumindest ein Befestigungsmittel (66c) zu 
einer Befestigung des Abdeckelements (44c) an 
dem Trägerschaft (20c) mittels einer Klemm- und/o-
der Rastverbindung, wobei das Befestigungsmittel 
(66c) dazu vorgesehen ist, den Trägerschaft (20c) 
zur Befestigung des Abdeckelements (44c) entlang 
einer Längsachse (22c) des Trägerschafts (20c) 
betrachtet um die Längsachse (22c) zumindest 
größtenteils zu umschließen.

14. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet 
durch zumindest ein Befestigungsmittel (66c) zu 
einer Befestigung des Abdeckelements (44c) an 
dem Trägerschaft (20c) mittels einer Klemm- und/o-
der Rastverbindung, wobei das Befestigungsmittel 
(66c) dazu vorgesehen ist, das Abdeckelement 
(44c) über eine maximale Quererstreckung des 
Abdeckelements (44c), insbesondere die Reflek-
tionsfläche (46c), zu umgreifen.

15. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
aus einem einzelnen Blechteil ausgeformt ist.

16. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reflektionsfläche (46a; 46b; 
46c) poliert ausgebildet ist.

17. Solarmodulhaltevorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (44a; 44b; 44c) 
an der Reflektionsfläche (46a; 46b; 46c) zumindest 
eine Reflektionsbeschichtung aufweist.

18. Abdeckelement für eine Solarmodulhaltevor-
richtung (14a; 14b; 14c) nach einem der vorhergeh-
enden Ansprüche.

19. Solarmodulvorrichtung mit zumindest einem 
bifazialen Solarmodul (12a; 12b; 12c), insbesondere 
einer Mehrzahl von bifazialen Solarmodulen (12a; 
12b; 12c), und mit zumindest einer Solarmodulhalte-
vorrichtung (14a; 14b; 14c) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17.

20. Verfahren zur Herstellung eines Abdeckele-
ments (44a; 44b; 44c) nach Anspruch 18.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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